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DVBH (zE)
„Der Gütersammelpunkt und 
der Umschlagpunkt“
VersNr. 7610-16137-1115
Die DVBH (zE) enthält die zum Planen 
und Errichten sowie zum Betreiben er-
forderlichen Handlungsanweisungen für 
die Ausbildung und den Einsatz sowohl 
im nationalen als auch im internationa-
len Rahmen unter Berücksichtigung der 
jeweils verfügten Einsatzrichtlinien, der 
Standard Operating Procedures und der 
zivilen Bestimmungen.
Sie beschreibt im Einzelnen die Auf-
bau- und Ablauforganisation der Versor-
gungseinrichtungen Gütersam melpunkt 
und der möglichen Umschlagpunkte 
(Schiene, Wasser, Luft). Diese Versor-
gungseinrichtungen stellen wesentliche 
Elemente der Materialverwaltung und 
Verpackung sowie der Beförderung von 
Versorgungsgütern vom Inland ins Aus-
land und umgekehrt dar. Gütersam-
melpunkt und Umschlagpunkt werden 
in personeller und materieller Hinsicht 
anlassbezogen (konkreter Auftrag bzw. 
Mission) zusammengestellt und ausge-
stattet. 
Im umfangreichen Beilagenteil sind 
unter anderem die für die Ablauforga-
nisation erforderlichen Checklisten, 
Formulare und Durchführungsbestim-
mungen enthalten. 
Bei den folgend dargestellten DVBH 
handelt es sich um Neuauflagen, die 
aufgrund erforderlicher inhaltlicher Än-
derungen oder von Erfahrungsberichten 
überarbeitet bzw. aktualisiert wurden.

DVBH 
„Das Bergeelement“
VersNr. 7610-10169-0316
Die DVBH enthält die zur Führung 
eines Bergeelementes erforderlichen 
Handlungsanweisungen für die Aus-
bildung und den Einsatz im nationa-
len und internationalen Rahmen unter 
Berücksichtigung der jeweils verfügten 
Einsatzrichtlinien.

Das Bergeelement muss strukturell (per-
sonell und materiell) befähigt sein, Auf-
gabenstellungen unter Einhaltung der 
festgelegten Handlungsanweisungen bei 
Einsätzen im Inland und bei Ausland-
seinsatz niederer Intensität abzudecken. 
Seine Aufgaben umfassen die Bereiche 
Bergen, Retten einschließlich der erfor-
derlichen Sanitätsversorgung, die Ma-
terialerhaltung und den Abschub auch 
bei zivilen Unglücksfällen. Ein Berge-
element besteht daher aus Berge-, Sani-
täts-, Materialerhaltungs- und Abschub-
kräften, wobei es entweder im Wege der 
Truppeneinteilung ständig formiert oder 
lage- und situationsbedingt zusammen-
gesetzt sein und durch weitere Kräfte 
(z.B. ABC-Abwehrkräfte, EOD-Kräfte, 
Militärstreife/Militärpolizei, Blaulicht-
organisationen) verstärkt werden kann.
Außer Kraft gesetzt wird mit der Ausga-
be der DVBH die mit der VersNr. 7610-
10169-0413 herausgegebene gleichna-
mige DVBH (zE).

DVBH 
„9 mm Pistole 80 (P80)“ 
VersNr. 7610-11012-0615
Die DVBH enthält die Beschreibung 
einschließlich der technischen Daten 
und die Bestimmungen für die Hand-
habung und die Materialerhaltung der 
P80. Sie legt weiters die Sicherheitsbe-
stimmungen beim Scharfschießen fest, 
beschreibt die verschiedenen Muniti-
onsarten sowie die Trageweise und An-
schlagarten. Die DVBH ist Bestandteil 
des Zubehörsatzes für die P80.
Außer Kraft gesetzt wird mit der Aus-
gabe der DVBH zur Satzergänzung die 
mit der VersNr. 7610-11012-0083 he-
rausgegebene DVBH „Die Pistole 80“.

DVBH 
„Der Aufklärungszug“
VersNr. 7610-01034-0316
Die DVBH enthält die Grundlagen, die 
Einsatzgrundsätze und Verfahren der 
Aufklärung für die Führungsebene Auf-
klärungszug. Der Aufklärungszug des Jä-
gerbataillons dient dem Bataillonskom-
mandanten zur Gefechtsaufklärung und 
wendet dabei weitestgehend die Verfah-
ren der taktischen Erdaufklärung analog 
des Aufklärungszuges der Aufklärungs-
truppe an, wobei wesentliche Unterschie-
de in der DVBH explizit angeführt sind.
Sie beschreibt im Einzelnen die Auf-
bau- und Ablauforganisation des Auf-
klärungszuges und regelt die grund-
legenden militärischen Aufgaben und 
Maßnahmen im Einsatz und legt die 
Verfahren zur Sicherstellung des Ge-
fechtes fest. Ein eigener Abschnitt be-
handelt den Aufklärungszug im Ein-
satz mit den verschiedenen Arten und 
Formen der taktischen Erdaufklärung 
und dessen Aufgaben in den einzelnen 
Einsatzarten sowie die Aufklärung unter 
besonderen Bedingungen. Die Zusam-
menarbeit mit anderen Waffengattun-
gen und Luftfahrzeugen sowie zivilen 
Stellen bilden die weiteren Inhalte. 

Dienstvorschriften Der Beilagenteil enthält unter anderem 
die Leistungsparameter des Aufklä-
rungszuges und der technischen Aufklä-
rungsmittel sowie die Feueranforderung 
für einen Steilfeuereinsatz.
Außer Kraft gesetzt wird mit der Ausga-
be der DVBH die mit der VersNr. 7610-
01034-0211 herausgegebene gleichna-
mige DVBH (zE).

DVBH 
„40 mm Granatgewehr Low 
Velocity (GrG LV)“
VersNr. 7610-10555-0316
Die DVBH enthält die Beschreibung 
einschließlich der technischen Daten 
und die Bestimmungen für die Hand-
habung und die Materialerhaltung des 
GrG LV. Sie legt weiters die Sicherheits-
bestimmungen beim Scharfschießen 
fest, beschreibt die verschiedenen Mu-
nitionsarten und regelt die Sicherheits-
bestimmungen bei deren Handhabung. 
Die DVBH ist Bestandteil des Geräte-
satzes für das 40 mm GrG LV.
Außer Kraft gesetzt wird mit der Aus-
gabe der DVBH zur Satzergänzung das 
ohne VersNr. herausgegebene gleichna-
mige MBlBH.

DVBH 
„Brandschutz der Truppe“
VersNr. 7610-10170-0416
Die DVBH enthält die erforderlichen 
Handlungsanweisungen zur Umsetzung 
des Brandschutzes der Truppe in Feld-
lagern und feldmäßigen Einrichtungen 
sowie bei Aktivitäten außerhalb militäri-
scher Liegenschaften. Sie ist anzuwenden 
für die Ausbildung und den Einsatz auf 
allen Führungsebenen sowohl im natio-
nalen als auch im internationalen Rah-
men, wobei dabei zusätzlich die jeweils 
verfügten Einsatzrichtlinien zu berück-
sichtigen sind. Die liegenschaftsbezo-
genen Bestimmungen des territorialen 
Brandschutzes bleiben davon unberührt.
Zunächst werden die Grundlagen zur 
Brandlehre beschrieben und in weite-
rer Folge die verschiedenen Elemente 
in einem Feldlager. In Abhängigkeit der 
Lagerkapazität werden die Stärke und 
die Ausrüstung der durch die Truppe zu 
stellenden und der hauptamtlich mili-
tärischen Brandschutzkräfte dargestellt. 
Die zu treffenden Brandschutzmaß-
nahmen beim Lageraufbau und Betrieb 
eines Feldlagers im Inland bzw. im Aus-
land bilden die weiteren Inhalte.
Im umfangreichen Beilagenteil sind un-
ter anderem das Merkblatt Brandschutz- 
und Feuerlöschordnung, die Alarmsigna-
le im Brandfall, ein Brandschutzkonzept 
als Anhalt und die Inhalte eines Brand-
schutzplanes und einer Brandschutzskiz-
ze enthalten.
Außer Kraft gesetzt wird mit der Ausga-
be der DVBH die mit der VersNr. 7610-
10170-0413 herausgegebene gleichna-
mige DVBH (zE).

ADir RgR Obst Hans Bundschuh, Vor
iKOM

erband für interne Kommunikation
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Überblick
Im Jahr 2015 wurde 
die Einnahme der 
Struktur ÖBH 2018 
eingeleitet und es 
erfolgten erste Maß-
nahmen zur „Neu-
ausrichtung der Mi-
liz“.  Informationen 
da zu sind der MILIZ 
Info, Ausgabe Nr. 
2/2015 und 4/2015, 
zu entnehmen.
Nach nunmehr fast 
einem Jahr sind we-
sentliche Maßnah-
men wie zum Beispiel 
die Umstrukturie-
rung der Jägerbatail-
lone/Miliz oder die 
Übergabe der Mob-
verantwortung von 
den Militärkomman-
den an die kleinen Verbände mit Masse 
bereits erfolgt oder die Umsetzung ist ge-
rade im Gang wie zum Beispiel die Neu-
aufstellung der zwölf selbständig struktu-
rierten Jägerkompanien/Miliz.
Insgesamt befi ndet sich die „Neuausrich-
tung der Miliz“ in Richtung „Miliz im 
ÖBH 2018“ auf der Spur und es ist zu er-
warten, dass die Zielerreichung der meis-
ten Maßnahmen bis zum Ende des Jahres 
2017 erfolgen wird.

Neuaufstellung von 
Jägerkompanien/Miliz 
Bis zum Jahr 2026 ist der Ausbau der 
selbständig strukturierten Miliztruppen 
mit der Hauptaufgabe „SCHUTZ“ in 
drei Phasen – bis 2018, bis 2022 und 
bis 2026 – geplant, wobei dabei im We-
sentlichen zirka vierzig Jägerkompanien/
Miliz neu aufgestellt werden. 
Aufgrund der zur Verfügung stehenden 
Ressourcen werden in der Phase 1 – 
ÖBH 2018 – vorerst zwölf solcher Kom-
panien auch tatsächlich realisiert.
Die Hauptaufgabe dieser Jägerkompani-
en/Miliz wird vorwiegend der stationäre 
Schutz von Objekten sein. Dem entspre-
chend wurden die Struktur und Bewaff -
nung der zirka 210 Soldatinnen und Sol-
daten je Jägerkompanie/Miliz speziell auf 
den „SCHUTZ“ hin ausgerichtet.
Zur Betonung des regionalen Aspektes 
drückt die Bezeichnung der Jägerkom-
panien/Miliz aus, für welchen Raum 
sie zuständig sind, wobei der jeweils 
genannte Bezirk/Raum bedeutet, dass 
entweder das Haupt-Schutzobjekt oder 
die Masse der zu schützenden Objekte 
im jeweiligen Bezirk/Raum liegt. Darü-

ber hinaus können den Jägerkompanien 
aber auch anderen Bezirken/Räumen 
zugeordnet sein.
Ein weiteres Einsatzspektrum ist grund-
sätzlich immer auch die vorübergehende 
Wahrnehmung von Zivilschutzaufgaben 
im Inland oder die Unterstützung bei der 
Bereitstellung lebensnotwendiger Diens-
te der öff entlichen Versorgung im Rah-
men der Katastrophenhilfe oder eines 
„Consequence Managements“.

Die selbständig strukturierten Jägerkom-
panien/Miliz bestehen aus einer
• Kommando- und Versorgungsgruppe,
• Scharfschützengruppe und
• fünf Jägerzügen.

Ziel ist es, dass die Neuaufstellung der 
zwölf Jägerkompanien/Miliz bis Ende 
des Jahres 2017 abgeschlossen wird, wo-
bei die ersten Übungstätigkeiten bereits 
2016 beginnen und der Norm-Übungs-
betrieb dann ab dem Jahr 2018 aufge-
nommen wird.

Freiwillige gesucht
Da sich die genannten Jägerkompanien/
Miliz derzeit gerade in der Aufstellung 
befi nden, werden Wehrpfl ichtige des 
Miliz- oder Reservestandes oder Frauen 
gesucht, die an einer unbefristeten Miliz-
verwendung interessiert sind. 
Insbesondere werden Zugskommandan-
ten, Fachunteroffi  ziere, Gruppenkom-
mandanten, Kraftfahrer, Rettungssani-
täter, Scharfschützen und Jägersoldaten 
gesucht. Bei Interesse wenden Sie sich 
bitte an das mobverantwortliche Kom-
mando.

Neuaufstellung von Milizeinheiten
und Anreizsystem NEU
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JgKp HIETZING
miliz.garde@bmlvs.gv.at

05 02 01/10 42 034

JgKp FAVORITEN
pzb33.kdo@bmlvs.gv.at

05 02 01/23 31 303

JgKp FLORIDSDORF
pzgrenb35@bmlvs.gv.at

05 02 01/21 31 302

JgKp ST.PÖLTEN
jgb12@bmlvs.gv.at

05 02 01/35 31 331

JgKp TULLN
pzstbb3.fgg3@bmlvs.gv.at

05 02 01/33 31 302

JgKp KORNEUBURG
aab3.mob@bmlvs.gv.at
05 02 01/34 31 304

JgKp LINZ-LAND
pzstbb4.mob@bmlvs.gv.at

05 02 01/40 31 302

JgKp DEUTSCHLANDSBERG
jgb17.mob@bmlvs.gv.at
05 02 01/54 31 303

JgKp OBERLAND
stbb6.mob@bmlvs.gv.at

05 02 01/61 31 311

JgKp VILLACH
jgb25@bmlvs.gv.at

05 02 01/70 33 302

JgKp WOLFSBERG
stbb7@bmlvs.gv.at

05 02 01/70 31 305

JgKp PONGAU
jgb26.fgg3@bmlvs.gv.at

05 02 01/72 31 304

JgKp
OBERLAND

JgKp
PONGAU

JgKp
WOLFSBERG

JgKp
VILLACH

JgKp
DEUTSCH-

LANDSBERG

JgKp
LINZ-LAND

JgKp
ST. PÖLTEN

JgKp
TULLN

JgKp
KORNEUBURG

JgKp
HIETZING

JgKp
FAVORITEN

JgKp
FLORIDSDORF
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Übernahme der 
Mobverantwortung
Ein wesentliches Ziel 
der „Neuausrichtung 
der Miliz“ war/ist die 
Zusammenführung von 
Mobverantwortung und 
Ressourcen bei den klei-
nen Verbänden. 

Mobverantwortlich sind 
nunmehr:
Garde 
für JgB W1 und W2 

Pionierbataillon 1
für PiKp B, ST und K

Pionierbataillon 2
für PiKp T, S und V

Pionierbataillon 3
für PiKp W, NÖ, OÖ

Jägerbataillon 12
für JgB NÖ

Jägerbataillon 18
für JgB ST

Jägerbataillon 19
für JgB B

Jägerbataillon 23
für JgB V

Jägerbataillon 24
für JgB T

Jägerbataillon 26
für JgB K

Panzergrenadierbataillon 13
für JgB OÖ

zu jeweils fünfzehn zusätzlichen Miliz-
übungstagen vor:
• 412,- Euro für Offi  ziersfunktionen,
• 312,- Euro für Unteroffi  ziersfunktionen,
• 252,- Euro für Mannschaftsfunktionen.
Bitte beachten: Nachzahlungen für frei-
willige weitere Meldungen zu Miliz-
übungen vor dem 1. Jänner 2016 sind 
nicht vorgesehen.

Die Anerkennungsprämie ist eine Net-
toprämie. Diese ist gemäß Einkom-
mensteuergesetz 1988, 2. Abschnitt, 
Steuerbefreiungen, § 3, Abs. 1 von der 
Einkommensteuer befreit.
Das EStG 1988 lässt im § 3 in Bezug auf 
die Einkünfte von Soldaten nach dem 
HGG 2001 keinen Interpretationsspiel-
raum und eröff net eine klare Rechtslage, 
da es sich bei den gegenständlichen An-
erkennungsprämien um Leistungen nach 
dem 2. Hauptstück (§ 4a) des HGG 
2001 handelt.
Eine amtswegige Meldung an das Fi-
nanzamt für Bezüge nach dem HGG 
2001 erfolgt derzeit nur für die Pauscha-
lentschädigung und die Entschädigung 
für den Verdienstentgang.
Im Zusammenhang mit der Bemes-
sungsgrundlage für den Unterhalt muss 
darauf hingewiesen werden, dass die 
Gerichte hier uneinheitlich und frei 
agieren. Hinsichtlich Gewährung von 
Stipendien ist es so, dass Geldleistun-
gen bis 8.000,- Euro steuerlich nicht 
berücksichtigt werden.

Weitere Informationen zur „Miliz“ 
fi nden Sie auch unter 

www.miliz.bundesheer.at oder 
www.facebook.com/bundesheer.

Bgdr Mag. Stefan Th aller, Ltr EVb

Die Übernahme der Mobverantwortung 
für das JgB S durch das Gebirgskampf-
zentrum ist nach der BWÜ des JgB S im 
November 2016 vorgesehen.

Anreizsystem NEU
Eine der drei Säulen des Anreizsystems 
NEU zur Personalaufbringung für die 
„Miliz“ ist das Bestreben, bei Bedarf und 
Eignung, möglichst viele Wehrpfl ichtige 
des Milizstandes „im System zu halten“. 
Dabei wird dafür geworben, dass sich 
Wehrpfl ichtige des Milizstandes am 
Ende ihrer Milizübungspfl icht zur Leis-
tung von weiteren Milizübungstagen 
verpfl ichten. Schon bisher erhielten 
Mannschaftssoldaten und Unteroffi  zie-
re dafür Anerkennungsprämien, wenn 
sie sich freiwillig dazu  gemeldet haben. 
Nunmehr wurde diese Art der Anerken-
nung auch auf Offi  ziersfunktionen aus-
gedehnt.
Das Anreizsystem Neu sieht derzeit fol-
gende Anerkennungsprämien gemäß 
§ 4a HGG für die Weiterverpfl ichtung 

Katastrophenhilfeeinheit / AFDRU

PiKp OÖ
JgB OÖ

+2 Kp

PiKp S
JgB S
+3 Kp

PiKp T
JgB T
+3 Kp

PiKp V
JgB V PiKp K

JgB K
+5 Kp

PiKp St
JgB St
+4 Kp

JgB B

PiKp B
+1 Kp

PiKp NÖ
JgB NÖ

+7 Kp

PiKp W
JgB W1
JgB W2
+10 Kp

Zielstruktur der selbständig 
strukturierten Miliz
im ÖBH 2026
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den Aufschub des Antritts des Grund-
wehrdienstes, im Militärbefugnisgesetz 
die Anforderung von Leistungen sowie 
im Munitionslagergesetz 2003 die An-
ordnungen zur Gefahrenabwehr. 
Zuständigkeiten des Heerespersonal-
amts fi nden sich insbesondere im Hee-
resgebührengesetz 2001 betreff end den 
Familien- und Partnerunterhalt oder 
die Wohnkostenbeihilfe, die Entschä-
digung bzw. Fortzahlung der Bezüge 
sowie im Wehrgesetz 2001 hinsichtlich 
der Angelegenheiten des Ausbildungs-
dienstes (z.B. Annahmebescheid und 
Einberufung).

Verwaltungsgerichtsbarkeit
Mit der im ersten Halbjahr 2012 be-
schlossenen Verwaltungsgerichtsbar keits-
Novelle 2012 wurde die Ein führung 
einer mehrstufi gen Verwaltungsgerichts-
barkeit verwirklicht. Danach gibt es für 
jedes Bundesland ein Verwaltungsge-
richt erster Instanz und für den Bund 
zwei Verwaltungsgerichte erster Instanz 
(„9+2-Modell“). 
Die unabhängigen Verwaltungssenate 
in den Ländern sind in den Verwal-
tungsgerichten der Länder aufgegangen. 
Durch die Novelle wurde in der Frage 
des administrativen Instanzenzuges ein 
grundsätzlicher Systemwechsel vollzo-
gen und dieser mit einer einzigen Aus-
nahme (diese betriff t die Angelegenhei-
ten des eigenen Wirkungsbereiches der 
Gemeinde) abgeschaff t. 
Im Prinzip gibt es nur noch eine ein-
zige Verwaltungsinstanz; jede Verwal-
tungsbehörde ist also „erste und letzte 
Instanz“ und gegen die von ihr erlasse-
nen Bescheide (bzw. wegen einer Ver-
letzung der Entscheidungspfl icht durch 
sie) kann als einziges Rechtsmittel Be-
schwerde beim Verwaltungsgericht er-
hoben werden.

In Umsetzung dieser Systemänderung 
ist nunmehr im gesamten Wehrrecht 
statt der Berufungsinstanz „Bundes-
minister für Landesverteidigung und 
Sport“ die entsprechende generelle 
Zuständigkeit des Bundesverwaltungs-
gerichtes für Beschwerden gegen Be-
scheide der Militärbehörden als Verwal-
tungsbehörden erster Instanz samt den 
dafür erforderlichen Begleitmaßnah-
men vorgesehen worden. 
Dies gilt auch für Bescheide aufgrund 
des Wehrgesetzes 2001, d.h. es gibt nur 
mehr eine militärbehördliche Instanz 
(z.B. Militärkommando, Heeresper-
sonalamt oder der Bundesminister für 
Landesverteidigung und Sport).  
Mit Wirkung vom 1. Jänner 2014 
wurde somit im Bereich der militärbe-
hördlichen Verfahren die Möglichkeit 
der Beschwerde an das neu geschaff ene 
Bundesverwaltungsgericht eröff net. 
Davor hat die Verwaltungsbehörde die 
Möglichkeit, eine Beschwerdevorent-
scheidung zu treff en. Ist die Partei des 
Verfahrens mit dieser Möglichkeit nicht 
einverstanden, kann diese einen Vorla-
geantrag an das Bundesverwaltungsge-
richt einbringen. 
Der weitere Rechtszug an den Verwal-
tungsgerichtshof (Revision) wird nur noch 
in Ausnahmefälle möglich sein, nämlich 
dann, wenn vom Höchstgericht eine 
grundsätzliche Rechtsfrage zu klären ist.

Beispiel Disziplinarbehörden
Die oben erwähnten Grundsätze gelten 
auch für das militärische Disziplinar-
verfahren. Zwar sind in den Angele-
genheiten des Disziplinarrechts nach 
Art. I Abs. 3 EGVG die Verwaltungs-
verfahrensgesetze grundsätzlich nicht 
anzuwenden, jedoch sieht das Heeres-
disziplinargesetz 2014 (HDG 2014) 
ausdrücklich die Anwendung von eini-
gen Bestimmungen des AVG im militä-
rischen Disziplinarverfahren vor. 
So sind im Kommandanten- und im 
Kommissionsverfahren beispielswei-
se die im AVG enthaltenen Regeln 
betreff end die Wahrnehmung der 
Zuständigkeit, die Befangenheit von 
Verwaltungsorganen, die Rechts- und 
Handlungsfähigkeit, die Akteneinsicht, 
die Ordnungs- und Mutwillensstrafen, 
die mittelbare Beweisaufnahme und Er-
hebungen unter anderem anzuwenden. 

Militärbehörden und 
Verwaltungsgerichte
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Allgemeines
Organe, die befugt sind, Hoheitsakte zu 
setzen, nennt man Behörden. Der Staat 
kann in gewissen Grenzen auch Privat-
personen mit hoheitlichen Befugnissen 
betrauen (so genannte „Beleihung”). 
In der Bundesverfassung sind die Auf-
gabenbereiche ausdrücklich aufgezählt, 
welche in unmittelbarer Bundesverwal-
tung vollzogen werden dürfen, wie zum 
Beispiel Sicherheitsverwaltung, Bundes-
fi nanzen, Justizwesen und militärische 
Angelegenheiten. Es handelt sich hier 
um solche Angelegenheiten, die für den 
Staat von besonderer Bedeutung sind 
und die Einrichtung eigener Organisa-
tionsstrukturen rechtfertigen. 
So sind zum Beispiel in militärischen 
Angelegenheiten nur Organe des Bun-
des in den entsprechenden Militär-
behörden tätig. Zu den wichtigsten 
Militärbehörden gehören der Bundes-
minister für Landesverteidigung und 
Sport, das Militärkommando, die Stel-
lungskommission, das Heeresperso-
nalamt sowie die Disziplinarbehörden 
(Disziplinarkommandant bzw. Diszipli-
narkommission).
Bei der Setzung von Hoheitsakten ha-
ben sich die Behörden grundsätzlich 
nach den entsprechenden Verwaltungs-
verfahrensgesetzen zu richten. Der 
Anwendungsbereich der Verwaltungs-
verfahrensgesetze wird im Einführungs-
gesetz zu den Verwaltungsverfahrensge-
setzen 2008 (EGVG) geregelt.
Die Militärkommanden und das Hee-
respersonalamt beispielsweise haben das 
Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 
1991 (AVG) in ihren behördlichen Ver-
fahren anzuwenden. Im Wehrrecht fi n-
den sich zahlreiche Zuständigkeiten des 
Militärkommandos, wie zB. im Wehr-
gesetz 2001 die Einberufung zum Prä-
senzdienst mittels Einberufungsbefehl, 



6

information

Disziplinarbehörden nach dem HDG 
2014 sind die Disziplinarkommandan-
ten entweder als Einheitskommandan-
ten oder als Disziplinarvorgesetzte sowie 
die Disziplinarkommission für Soldaten. 
Im HDG 2014 ist also zusammen-
gefasst mit Wirkung vom 1. Jänner 
2014 als einzige Instanz nur mehr der 
Disziplinarkommandant bzw. die  Dis-
ziplinarkommission vorgesehen, weil 
die administrativen Instanzenzüge (wie 
nach der alten Rechtslage z. B. von der 
Disziplinarkommission zur Disziplina-
roberkommission) entfallen sind.
Kommandantenverfahren
Das Kommandantenverfahren führt der 
Disziplinarkommandant als Einheits-
kommandant oder als Disziplinarvorge-
setzter. Es findet Anwendung auf Solda-
ten im Präsenz- bzw. Ausbildungsdienst, 
Soldaten im Dienstverhältnis (bis ein-
schließlich Disziplinarstrafe Geldbuße) 
und Wehrpflichtige des Miliz- und Re-
servestandes (ab Dienstgrad Gefreiter). 
Disziplinarbehörde im Kommandanten-
verfahren ist der Disziplinarkomman-
dant, welcher als Einheitskommandant 
oder als Disziplinarvorgesetzter das Kom-
mandantenverfahren durchführt, aller-
dings mit unterschiedlichen Befugnissen. 
Der Disziplinarkommandant ist dem-
nach eine Verwaltungsinstanz, innerhalb 
derer es keinen Rechtsmittelübergang 
gibt. Die Einleitung eines Kommandan-
tenverfahrens erfolgt jedenfalls durch 
den Einheitskommandanten. Dieser 
hat zunächst zu prüfen, ob die Voraus-
setzungen für die Erlassung einer Dis-
ziplinarverfügung (d. h. Entscheidung 
ohne förmliches Ermittlungsverfahren) 
durch ihn selbst vorliegen. 
Wenn der Beschuldigte gegen eine 
Disziplinarverfügung des Einheits-
kommandanten Einspruch erhebt oder 
die Voraussetzungen für eine Diszipli-
narverfügung nicht vorliegen, so ent-
scheidet der Disziplinarvorgesetzte im 
ordentlichen Verfahren bzw. hat dieser 
bei Personen, die dem Bundesheer auf 
Grund eines Dienstverhältnisses ange-
hören und bei denen eine höhere Strafe 
als Geldbuße zu erwarten ist, Diszipli-
naranzeige an die Disziplinarkommissi-
on zu erstatten. 
Das Kommandantenverfahren durch 
den Disziplinarvorgesetzten endet – so-
fern es nicht eingestellt wird – mit Dis-
ziplinarerkenntnis. Gegen diesen Be-
scheid kann schließlich Beschwerde an 
das Bundesverwaltungsgericht mit auf-
schiebender Wirkung erhoben werden. 
Die Zuständigkeit des Militärkomman-
danten als Disziplinarvorgesetzter für 
Wehrpflichtige des Miliz- und Reserve-
standes richtet sich nach deren Haupt-
wohnsitz; liegt ein solcher nicht vor, 
ist der Militärkommandant von Wien 
zuständig. 
Gegenüber Berufsmilitärpersonen des 
Ruhestandes ist für die Erstattung der 
Disziplinaranzeige an die Disziplinar-
kommission ausschließlich der Diszipli-
narvorgesetzte der Dienststelle zuständig, 
an welcher der Bedienstete vor der Ru-
hestandsversetzung Dienst versehen hat.

Kommissionsverfahren
Für Soldaten im Dienstverhältnis (ab 
der Disziplinarstrafe Geldstrafe) und 
Berufssoldaten des Ruhestandes findet 
das Kommissionsverfahren Anwendung. 
Das Kommissionsverfahren endet – so-
fern es nicht eingestellt wird – mit Diszi-
plinarerkenntnis.

Disziplinarerkenntnis und 
Beschwerdeverfahren vor dem 
Bundesverwaltungsgericht
Ab Verhängung der Disziplinarstra-
fe Geldstrafe bzw. bei der Unfähigkeit 
zur Beförderung oder Degradierung ist 
Schriftlichkeit erforderlich. Ist der Be-
schuldigte im Zeitpunkt der Erlassung 
Angehöriger des Miliz- oder Reser-
vestandes, dann ist das Disziplinarer-
kenntnis immer schriftlich zu erlassen. 
Jeder Bescheid hat die Bezeichnung der 
Behörde zu enthalten, die ihn erlassen 
hat. Nach § 63 Abs. 1 HDG 2014 kann 
ein Disziplinarerkenntnis grundsätz-
lich mündlich oder schriftlich ergehen. 
Wenn die Verkündung eines Diszipli-
narerkenntnisses bei einer mündlichen 
Verhandlung erfolgt, sind der Inhalt 
und die Verkündung am Schluss der 
Verhandlungsschrift zu beurkunden. 
Seit 1. Jänner 2014 kann gemäß § 35 
HDG 2014 ein Disziplinarerkenntnis 
mit Beschwerde beim Bundesverwal-
tungsgericht bekämpft werden. Mit der 
Beschwerde wird der Antrag auf Über-
prüfung der Entscheidung der Diszipli-
narbehörde gestellt. 
Gegen Verfahrensanordnungen (z. B. 
Verweigerung der Akteneinsicht) im 
Verwaltungsverfahren ist eine abgeson-
derte Beschwerde nicht zulässig. Sie 
können erst in der Beschwerde gegen 
das Disziplinarerkenntnis angefochten 
werden. Eine Beschwerde beim Bundes-
verwaltungsgericht ist vom Beschuldig-
ten bei der Behörde einzubringen, die 
den angefochtenen Bescheid erlassen 
hat. Die Beschwerde ist immer schrift-
lich einzubringen. 
Die Beschwerdefrist gegen Diszipli-
narerkenntnisse beträgt zwei Wochen. 
Gehört der Beschuldigte in jenem Zeit-
punkt, in dem das Disziplinarerkenntnis 
gefällt wird, dem Miliz- oder Reserve-
stand an, so beträgt die Beschwerdefrist 
vier Wochen. 
Nicht rechtzeitig eingebrachte Be-
schwerden sind von der belangten Dis-
ziplinarbehörde mit Beschwerdevorent-
scheidung zurückzuweisen. Die Frist 
zur Einbringung der Beschwerde be-
ginnt mit dem Tag der Zustellung oder 
mit dem Tag der Verkündung. 
Das Datum der Genehmigung des Dis-
ziplinarerkenntnisses ist für die Fris-
tenberechnung nicht relevant. Tage des 
Postlaufes werden in die Beschwerde-
frist nicht eingerechnet. 
Rechtzeitig ist eine Beschwerde jeden-
falls dann, wenn sie am letzten Tag 
der Beschwerdefrist bei einem Postamt 
(Poststempel) oder der Dienststelle ein-
gebracht wurde. 

Rechtzeitig eingebrachte Beschwerden 
haben aufschiebende Wirkung. Diese 
hat zur Folge, dass das angefochtene 
Disziplinarerkenntnis nicht rechtskräf-
tig wird und daher nicht vollstreckt 
werden kann. 
Auf Grund einer ausschließlich vom 
Beschuldigten oder zu seinen Gunsten 
erhobenen Beschwerde darf keine stren-
gere Strafe verhängt werden als in der 
angefochtenen Entscheidung. Eine Be-
schwerde ist nicht mehr zulässig, wenn 
der Beschuldigte nach der Zustellung oder 
Verkündung des Bescheides ausdrücklich 
auf die Beschwerde verzichtet hat. 
Wurde gegen ein Disziplinarerkenntnis 
Beschwerde erhoben, kann die Diszi-
plinarbehörde die Beschwerde innerhalb 
von zwei Monaten selbst mittels schrift-
lichem Bescheid (= Beschwerdevorent-
scheidung) erledigen. Es steht also dem 
Disziplinarvorgesetzten frei, ob er von 
diesem Recht Gebrauch macht. 
Die belangte Disziplinarbehörde kann 
die Beschwerde als unzulässig oder ver-
spätet zurückweisen, die Beschwerde als 
solche abweisen (dem Beschwerdean-
trag wird nicht entsprochen), den ange-
fochtenen Bescheid aufheben oder ab-
ändern (= neue Sachentscheidung). Die 
Beschwerdevorentscheidung ersetzt den 
bekämpften Bescheid. 
Gegen die Beschwerdevorentscheidung 
steht das ordentliche Rechtsmittel des 
Vorlageantrages zur Verfügung. Der 
Beschuldigte kann binnen zwei Wo-
chen nach Zustellung der Beschwerde-
vorentscheidung bei der den Bescheid 
erlassenden Disziplinarbehörde den 
schriftlichen Antrag stellen, dass die 
Beschwerde dem Bundesverwaltungs-
gericht zur Entscheidung vorgelegt wird 
(Vorlageantrag). 
Mit Einlangen des Vorlageantrages 
geht die Kompetenz zur Entschei-
dung über die Beschwerde auf das 
Bundesverwaltungsgericht über. Be-
schwerdegegenstand im Verfahren des 
Bundesverwaltungsgerichtes ist die Be-
schwerdevorentscheidung. Sofern die 
Beschwerdevorentscheidung nicht mit-
tels Vorlageantrag angefochten wird, 
erwächst sie in Rechtskraft. 
Der Beschuldigte kann dann Beschwer-
de erheben, wenn der Bescheid inhalt-
lich oder aufgrund der Verletzung von 
Verfahrensvorschriften rechtswidrig ist 
oder von einer unzuständigen Behörde 
ergangen ist. 
Inhaltlich rechtswidrig ist der Bescheid 
z.B. dann, wenn der Spruch und die 
Begründung des Bescheides in Wider-
spruch zueinander stehen. Rechtswid-
rigkeit infolge Verletzung von Verfah-
rensvorschriften kann dann vorliegen, 
wenn der Sachverhalt in einem wesent-
lichen Punkt aktenwidrig angenom-
men wurde, der Sachverhalt in einem 
wesentlichen Punkt einer Ergänzung 
bedarf oder die Disziplinarbehörde bei 
Einhaltung der verletzten Verfahrens-
vorschriften zu einem anderen Ergebnis 
hätte kommen können.

Mag. Christoph Ulrich, DiszBW

information
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recht

Erst jüngst hat der Oberste Gerichtshof 
anlässlich eines Strafverfahrens wegen 
Amtsmissbrauch (ein Wirtschaftsunter-
offizier hatte Truppenverpflegung ver-
untreut und auf eigene Rechnung wei-
terverkauft) festgestellt, dass sämtliche 
militärische Aktivitäten im Rahmen der 
Friedensorganisation (§ 1 Abs. 1 WG) 
der Einsatzvorbereitung dienen und da-
mit hoheitliches Verwaltungshandeln im 
Rahmen der militärischen Landesvertei-
digung darstellen (OGH 14.12.2015, 17 
Os 27/15x). 
Im Zusammenhang mit dem Grenzein-
satz des Bundesheeres – man denke an 
die medial verbreiteten Bilder von an-
stürmenden zu allem entschlossener ver-
zweifelter Flüchtlinge, die Grenzsperren  
überwinden und die Sicherungskräfte zu 
überrennen versuchen – könnte bei einer 
Eskalation auch die in der Verfassung fest-
gelegte Befugnis zu einem selbstständigen 
militärischen Einschreiten notwendig 
werden, um einem gegen eine Abteilung 
des Bundesheeres gerichteten tätlichen 
Angriff oder gewalttätigen Widerstand zu 
begegnen (Art 79 Abs. 1 B-VG). 
Auf einfachgesetzlicher Ebene stehen 
jedem militärischen Organ (nicht nur 
Soldaten) bei der Erfüllung von Aufga-
ben der militärischen Landesverteidigung 
zum militärischen Eigenschutz bzw. dem 
Schutz militärischer Rechtsgüter (§ 1 
Abs. 7 MBG) grundsätzlich die Befug-
nisse nach dem Militärbefugnisgesetz 
(MBG) zu. 
So dürfen, beispielsweise zur Bewachung 
eines Absperrzaunes, der Flüchtlingsun-
terkünfte auf einem Kasernengelände vom 
Rest der militärischen Liegenschaft trennt 
oder zur Bewachung eines Gefechtsstan-
des oder eines militärischen Fahrzeuges im 
Grenzgebiet, auch im Assistenzeinsatz, die 
Wachbefugnisse (§§ 6a – 15 MBG), be-
ginnend von der Personenkontrolle, über 
die Durchsuchung,  die Wegweisung, bis 

hin zur Festnahme (um nur die in der 
Praxis am häufigsten zu nennen) von mi-
litärischen Wachorgangen eingesetzt und 
mit verhältnismäßigen Mitteln – allen-
falls auch unter Einsatz von Waffen- bzw. 
Zwangsgewalt – durchgesetzt werden (§§ 
1 – 5 und 16  – 19 MBG). 
Zur Abwehr eines gegenwärtigen Angriffes 
auf ein militärisches Rechtsgut sieht das 
MBG, für jene militärische Organe die kei-
nen Wachauftrag haben, die Möglichkeit 
vor, sich selbst in den Wachdienst zu stellen 
(§ 6 Abs. 2 MBG), wenn keine Wache oder 
kein Polizist rechtzeitig einschreiten kann, 
um den Angriff abzuwehren.
Neben Zivilpersonen, können auch Sol-
daten, Bedienstete des BMLVS oder 
Vertragspartner Betroffene einer solchen 
Befugnisausübung nach dem MBG sein, 
beispielsweise wenn sie militärische Berei-
che betreten oder sich im Umfeld gefähr-
deter militärischer Rechtsgüter aufhalten. 
Darüber hinaus führen Organe der 
nachrichtendienstlichen Abwehr Ver-
lässlichkeitsprüfungen durch (§§ 23, 24 
MBG), um das Risiko für militärische 
Rechtsgüter aus den eigenen Reihen mög-
lichst zu minimieren. Sie prüfen dabei an 
Hand von personenbezogenen Daten, ob 
Gründe in der Person oder deren Umfeld 
vorliegen, die eine Gefährdung der mili-
tärischen Sicherheit erwarten lassen (zu 
denken wäre hier etwa an extremistische 
Verhaltensweisen jeglicher Art oder Ge-
heimnisverrat) und treffen im Anschluss 
eine Prognoseentscheidung, die für die 
betroffene Person massive Auswirkungen 
haben kann, ohne dass in der Regel ein 
Bescheid darüber ergeht. 
Eine Reihe von Befugnissen enthält auch 
das im MBG (§§ 27 – 42) enthaltene 
Leistungsrecht, dass es den Militärkom-
manden – und im Extremfall sogar einzel-
nen militärischen Organen – ermöglicht, 
für Einsatzaufgaben auf im Privatbesitz 
stehende dringend benötigte Sachen oder 
Werkleistungen zurückzugreifen. Befug-
nisse, die zwar bei einem Assistenzeinsatz 
nicht zur Verfügung stehen, bei ständig ge-
ringer werdender Ressourcenausstattung 
des ÖBH für die Einsatzvorbereitung aber 
von nicht zu unterschätzender Bedeutung 
sind (z.B. Requirierung von Transport-
fahrzeugen, Schanzgeräten). Sofern nicht 
eine unmittelbare Inanspruchnahme 
durch militärische Organe (§ 36 MBG) 
erfolgt, die nur während eines Einsatzes 
zur militärischen Landesverteidigung (§ 2 
Abs. 1 lit a WG) zulässig ist, können die 
Militärbehörden die Leistungspflichtigen 
mittels Bescheid bereits im Frieden zur 
Vorbereitung der Bereitstellung verpflich-
ten (§ 33 MBG). 
Die Rechtskonformität all dieser Ein-
griffe in die Persönlichkeitsrechte durch 
eine Befugnisausübung nach dem MBG 
oder eine sonstige Rechtsverletzung bei 
der Aufgabenerfüllung der militärischen 
Landesverteidigung, ist durch entspre-

Das Österreichische Bundesheer (ÖBH) 
ist im Zusammenhang mit der Bewälti-
gung der Flüchtlingsströme wieder ver-
mehrt in den Fokus der öffentlichen Auf-
merksamkeit gerückt. Fast täglich werden 
neue Vorschläge bekannt, wo das ÖBH 
durch zur Verfügungstellung von Liegen-
schaften, Transportkapazität (Busse, Flug-
zeuge) oder Soldaten unterstützend für die 
Zivilbehörden tätig werden soll. In vielen 
dieser Bereiche ist das ÖBH schon aktiv 
und erbringt seine Leistungen im Rah-
men sogenannter Sicherheitspolizeilicher 
Assistenzeinsätze oder Hilfeleistungen im 
Rahmen der Ausbildung. 
Seit einem einschlägigen Erkenntnis 
des Verfassungsgerichtshofes (VfGH 
07.03.1994, B 115/93) ist klar, dass Sol-
daten bei Assistenzeinsatzaufgaben nur 
jene Befugnisse anwenden dürfen, die 
ihnen von den sie anfordernden Zivil-
behörden zugestanden werden. Sie tre-
ten in diese Befugnisse ein und werden 
bei der Ausübung dieser Aufgaben und 
Befugnisse als Organe der zivilen Behör-
den tätig. Demnach richtet sich auch der 
Rechtschutz der von den Amtshandlun-
gen betroffenen Personen (österreichi-
sche Staatsbürger oder Fremde haben 
dabei die gleichen Rechte), nach den 
von den Zivilbehörden zu vollziehenden 
Materiengesetzen (z. B. Sicherheitspoli-
zeigesetz, Grenzkontrollgesetz). Die ver-
fassungsrechtliche Grundlage für solche 
Assistenzeinsätze findet sich in Art 79 
Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG).
Daneben gilt es allerdings nach wie vor 
die Aufgaben der klassischen militärischen 
Landesverteidigung (Art 79 Abs. 1 B-VG) 
durchzuführen. Dazu zählt die allgemeine 
Einsatzvorbereitung (§ 2 Abs. 2 Z 1 Wehrge-
setz [WG] 2001), worunter praktisch der ge-
samte Friedensbetrieb des ÖBH, insbeson-
dere auch die oben erwähnte Hilfeleistung 
im Rahmen der Ausbildung, zu verstehen ist 
(z.B. der Aufbau von Flüchtlingsnotunter-
künften abseits der Staatsgrenze). 
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Militärbefugnisgesetz – Rechtschutz
vor dem Bundesverwaltungsgericht
Für Jedermann relevant, nicht nur beim Grenzeinsatz. 
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Die Beschwerdefrist beträgt sechs Wochen 
ab dem Zeitpunkt, an dem die beschwer-
deführende Partei von der Ausübung 
unmittelbarer verwaltungsbehördlicher 
Befehls- und Zwangsgewalt betroffen war, 
sofern sie aber durch sie behindert war, 
von ihrem Beschwerderecht Gebrauch zu 
machen, ab dem Wegfall dieser Behin-
derung. Bei einer freiheitsentziehenden 
Maßnahme durch militärische Dienst-
stellen, kann während der Dauer der An-
haltung die Beschwerde auch bei dieser 
Dienststelle eingebracht werden, die die 
Beschwerde unverzüglich an das BVwG 
weiterzuleiten hat (§ 54 Abs. 3 MBG). 
Verhaltensbeschwerde nach § 54 Abs 2 
MBG iVm Art 130 Abs. 2 Z 1 B-VG
Diese Art der Beschwerde an das BVwG 
ist bei einem sonstigen ungesetzlichen 
Verhalten einer Behörde durch die Auf-
gabenerfüllung der militärischen Lan-
desverteidigung zulässig, sofern die be-
schwerdeführende Partei behauptet in 
ihren Rechten verletzt zu sein und weder 
einen Bescheid erhalten hat noch ein Akt 
der unmittelbaren Befehls- und Zwangs-
gewalt vorlag. Die Frist beträgt vier Wo-
chen ab Kenntnisnahme des Verhaltens. 
Die Beschwerde ist bei der Behörde einzu-
bringen, die das Verhalten gesetzt hat (z.B. 
MilKdo, SKFüKdo, BMLVS). 
Denkbare Anwendungsfälle wären etwa 
das unzulässige Parken eines Heeresfahr-
zeuges auf einem Privatparkplatz oder das 
unerlaubte Betreten von Privatgrundstü-
cken (außerhalb einer Befugnisausübung 
wegen Gefahr im Verzug), die unbefugte 
Inanspruchnahme von Sachen, ein unge-
rechtfertigtes negatives Verlässlichkeits-
prüfungsergebnis, die unbegründete Ver-
weigerung von Betroffenenrechten (nach 
§ 5 MBG: Recht auf eine Vertrauensper-
son, Information über Anlass und Zweck 
des Einschreitens, Tatsachenfeststellung, 
Personalnummer) etc. 
Der Gesetzgeber hat allerdings eine Ein-
schränkung dieser Beschwerdeart für Per-
sonen, die gemäß § 4 Abs. 4 WG eine 
Beschwerde bei der Parlamentarischen 
Bundesheerkommission (PBK) einbrin-
gen können, vorgenommen. Diese kön-
nen sich nicht beim BVwG beschweren! 
Er schneidet damit einem Großteil poten-
zieller Beschwerdeführer (Personen, die 
sich einer Stellung unterziehen, sich zum 
Ausbildungsdienst gemeldet haben, Sol-
daten, Wehrpflichtigen des Reservestan-
des, die Wehrpflicht geleistet haben, sowie 
Personen, die Ausbildungsdienst geleistet 
haben) die Möglichkeit eines gerichtli-
chen Rechtschutzes in diesem Bereich 
ab, obwohl eine Überprüfung durch die 
PBK lediglich mit einer Empfehlung und 
nicht mit einem vor den Höchstgerichten 
bekämpfbaren Urteil endet. Damit steht 
diese Beschwerdemöglichkeit im Wesent-
lichen nur Zivilpersonen (allerdings auch 
Ressortbediensteten) zur Verfügung und 
nicht auch Soldaten. 
Insbesondere bei Beschwerden gegen ein 
negatives Verlässlichkeitsprüfungsergeb-
nis von Soldaten, ist diese Einschränkung 
von Relevanz, wenngleich hier zusätzlich 
die Möglichkeit besteht, den Fall an den 
Rechtschutzbeauftragten des BMLVS (AG 
ROSSAU) heranzutragen, der aber eben-

chenden gerichtlichen Rechtschutz für 
die betroffenen Personen in Form einer 
Beschwerdemöglichkeit beim Bundesver-
waltungsgericht (BVwG) abgesichert (für 
Soldaten die auch selbst Betroffene einer 
Befugnisausübung sein können allerdings 
nur teilweise). Auf die Voraussetzungen 
einer solchen Beschwerde beim BVwG 
soll in der Folge beispielhaft eingegangen 
werden. 

Beschwerdearten
Vorauszuschicken ist, dass für Beschwer-
den weder Gebühren (§ 59 MBG) anfal-
len noch ein Rechtsanwalt benötigt wird. 
Es reicht die fristgerechte Einbringung 
einer schriftlichen Beschwerde. 
Die Beschwerde muss die Bezeichnung 
der Behörde (des einschreitenden Orga-
nes), die Geschäftszahl des Bescheides 
(oder Beschreibung der Befehls- und 
Zwangsgewalt oder des Verhaltens), ei-
nen Antrag (was soll das BVwG tun), eine 
Begründung (warum man das Vorgehen 
für rechtswidrig hält) und Angaben ent-
halten, aus denen auf die Rechtzeitigkeit 
der Beschwerde geschlossen werden kann 
(z. B. Datum der Zustellung des Vorfalls), 
enthalten (§ 9 Verwaltungsgerichtsverfah-
rensgesetz – VwGVG). 
Bei Beschwerden wegen Ausübung un-
mittelbarer verwaltungsbehördlicher Be-
fehls- und Zwangsgewalt (Art 130 Abs. 
1 Z 2 B-VG) oder eine sonstige Rechts-
verletzung bei der Aufgabenerfüllung der 
militärischen Landesverteidigung (Art 
130 Abs. 2 Z 1 B-VG) hat die obsiegende 
Partei (also entweder die beschwerdefüh-
rende Partei oder die belangte Behörde) 
Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen 
(dzt. zwischen € 57,40 und € 922,- gemäß 
VwG-Aufwandsersatzverordnung, BGBl. 
II 2013/517). 
Bescheidbeschwerde nach Art 130 Abs. 1 
Z 1 B-VG iVm § 7 VwGVG
Diejenige Person die einen ihrer Meinung 
nach gesetzwidrigen Bescheid (z. B. im 
Leistungsrecht) erhalten hat, kann eine 
Beschwerde an das BVwG direkt auf Art 
130 Abs. 1 Z 1 B-VG stützen. 
Zu beachten ist dabei, dass eine Bescheid-
beschwerde spätestens am letzten Tag der 
vierwöchigen Frist an jene Behörde über-
mittelt werden muss, die den Bescheid 
ausgestellt hat (Datum des Poststempels, 
Fax innerhalb der Amtsstunden, Mail nur 
wenn nicht als Einbringungsform aus-
drücklich ausgeschlossen).
Maßnahmenbeschwerde nach § 54 Abs 1 
MBG iVm Art 130 Abs. 1 Z 2 B-VG
Gegen Akte der unmittelbaren verwaltungs-
behördlichen Befehls- und Zwangsgewalt 
(z. B. Personenkontrolle, Wegweisung, 
Vorläufige Festnahme, Durchsuchung, 
Sicherstellung, Betretung von Grund-
stücken oder Fahrzeugen bei Gefahr im 
Verzug) durch ein militärisches Organ 
im Wachdienst, ist die Beschwerde direkt 
an das BVwG zu richten (Erdbergerstra-
ße 192 – 196, 1030 WIEN; Fax +43 
153109-153357; oder mittels elektroni-
scher Zustelldienste oder ELAK, E-Mail 
ist keine zulässige Einbringungsform 
beim BVwG).

falls nur rechtlich unverbindliche Fest-
stellungen aussprechen kann. Nur in be-
stimmten Konstellationen kann von dem 
von § 4 Abs 4 WG erfassten Personenkreis 
ein Feststellungsbescheid verlangt werden, 
der letztlich mit einer Bescheidbeschwer-
de vor dem BVwG bekämpft werden kann 
(VwGH 11.12.2013, 2013/12/0073).
Herausforderungen
Gerade im Assistenzeinsatz zur Bewälti-
gung der Flüchtlingskrise kommen auf die 
eingesetzten Soldaten und Zivilbedienste-
ten des Bundesministeriums für Landes-
verteidigung und Sport vielfältige Heraus-
forderungen zu. Zur Bewältigung dieser 
Herausforderungen stehen nicht nur die 
von den anfordernden Zivilbehörden 
übertragenen Befugnisse zur Verfügung, 
sondern daneben bestehen auch weiterhin 
die primären Aufgaben und Befugnisse 
der militärischen Landesverteidigung. 
Da im Assistenzeinsatz eine ganz erhebli-
che Zahl an Personal, militärischem Ge-
rät und Ausrüstung zum Einsatz kommt, 
kommt dem Schutz dieser militärischen 
Rechtsgüter im Rahmen des militärischen 
Eigenschutzes ebenso Bedeutung zu. Ein 
ganz wesentliches Rechtsgut sind dabei 
Leben und Gesundheit aller eingesetzten 
Personen. Die Bewachung und der Schutz 
durch Ausübung von Befugnissen nach 
dem MBG kann und wird dazu notwen-
dig sein. 
Betroffenen einer derartigen Befugnisaus-
übung steht eine Beschwerdemöglichkeit 
beim BVwG offen, wenn sie der Meinung 
sind, dass diese nicht rechtskonform er-
folgt ist. 
Darüber hinaus kann jeder (die Ausnah-
men für Soldaten wurden angeführt) mit 
der Behauptung bei der Ausübung der 
Aufgabenerfüllung der militärischen Lan-
desverteidigung sei er in seinen Rechten 
verletzt worden, eine Beschwerde an das 
BVwG richten. 
Jedem Soldaten und Zivilbediensteten ist 
daher dringend anzuraten, sich mit den 
ihm zukommenden Befugnissen und deren 
Grenzen auseinanderzusetzen. 
Die verantwortlichen Kommandanten al-
ler Ebenen sind gefordert, durch entspre-
chend lebensnah gestaltete Ausbildung 
(unter Verwendung realistischer Szenarien 
und Einbindung von Personen mit juris-
tischem Sachverstand) eine bestmögliche 
Vorbereitung auf die Herausforderungen 
des Assistenzeinsatzes zu gewährleisten.

HptmdIntD Mag. Dr. iur.
Ewald Schwarzinger, BVwG

recht
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Ob im Assistenzeinsatz an der Grenze 
zu Slowenien oder im Bereich der Un-
terstützungsleistung – seit September 
des Vorjahres ist auch das Bundesheer 
in Kärnten zur Bewältigung des Migra-
tionsstromes gefordert.
Mit durchschnittlich 250 Soldatinnen 
und Soldaten (mit Stand Anfang März 
sogar 450) unterstützt das Bundesheer in 
Kärnten 24 Stunden täglich die Polizei 
beim Flüchtlingseinsatz. 
„Seit Beginn des Assistenzeinsatzes über-
nehmen wir gemeinsam mit der Polizei 
Migranten von Slowenien an der Grenze, 
führen Grenzkontrollen und Streifen im 
Hinterland durch und sorgen so für einen 
ruhigen und geordneten Weitertransport. 
Allein im Jänner 2016 wurden rund 
50.000 Flüchtlinge übernommen. Wir 
haben dafür auch140.000 Essensportio-
nen zubereitet“, erklärt der Militärkom-
mandant von Kärnten, Brigadier Walter 
Gitschthaler. 

Erste Bilanz –  
100 Tage Assistenzeinsatz
Ein Anlass, seitens Polizei und Bundes-
heer in Kärnten Bilanz zu ziehen. Der 
Militärkommandant von Kärnten, Bri-
gadier Walter Gitschthaler, und die Lan-
despolizeidirektorin von Kärnten, Mag. 
Dr. Michaela Kohlweiß, erklärten ihre 
Erkenntnisse im Rahmen eines Presse-
gespräches Anfang Jänner 2016 im Mili-
tärkommando Kärnten. Zum ersten Mal 
überhaupt fand ein Pressegespräch durch 
Polizei und Bundesheer gemeinsam statt. 
„Es ist eine schwierige Aufgabe, wir sind 
alle gefordert. Es herrscht jedoch ein ge-
ordneter und ruhiger Ablauf in der Über-
nahme der Flüchtlinge“, gibt sich Briga-
dier Gitschthaler zufrieden. „Das Sparen 
muss aber ein Ende haben, um diese Ein-
sätze auch in Zukunft sicherstellen zu kön-
nen. Es erfolgt allgemein ein Umdenken. 
Ein Umdenken dahingehend, dass man 
in die Sicherheit unserer Republik wieder 
wird mehr investieren müssen und damit 
meine ich natürlich auch den Bereich 
Bundesheer. Das heißt, die Kürzungen 
die uns in den letzten Jahren ereilt haben, 
werden zu überdenken sein. Wir haben 
zwar noch „Luft nach oben“, auch wenn 
sie dort schon sehr dünn ist“, betonte Mi-
litärkommandant Gitschthaler weiter. 
„Die Zusammenarbeit zwischen Polizei 
und Militär in Kärnten ist beispielgebend 
für ganz Österreich. In dieser herausfor-
dernden Situation ist es notwendig, die 
verfügbaren Mittel zur Aufrechterhal-
tung der Sicherheit koordiniert einzu-
setzen. Jedoch werden wir mit dem vor-
handenen Personal auf Dauer bei dieser 
sicher länger andauernden Bewältigung 
der Migrationslage nicht das Auslangen 
finden“ so die Landespolizeidirektorin. 
Kohlweiß geht auch davon aus, dass der 

zuletzt geringere Zustrom von Flücht-
lingen spätestens ab März wieder stärker 
werden wird. Zurückweisungen haben 
bei Zweifel an der Identität einer Person 
oder wenn sie nicht schon in Slowenien 
registriert wurden, stattgefunden.
Ein Zeichen von guter Zusammenarbeit 
ist der ständige Informationsaustausch 
auf allen Ebenen. So verschaffen sich 
auch die Kommandanten der Organisa-
tionen laufend einen gegenseitigen Über-
blick über die Arbeit, um die Abläufe 
laufend zu optimieren.

Der Beginn
Am Mittwochabend, 16. September 
2015, wurden erstmals knapp 600 
Flüchtlinge im Süden angekündigt. 
„Nach der langen Zugreise und Ankunft 
der Flüchtlinge in Klagenfurt waren sie 
sichtlich erschöpft und hungrig. Wir ha-
ben gemeinsam versucht die Ankömm-
linge bestens zu versorgen. Es verlief alles 
äußerst ruhig und geordnet ab“, erklärte 
der Kommandant der Soldaten vor Ort, 
Vizeleutnant Herbert Sulzer. Das Mili-
tärkommando Kärnten übernahm, nach 
erfolgter Anforderung durch das BMI, 
die Verpflegszubereitung, den Transport 
und die Ausgabe. 
Viele werden sich bestimmt auch noch 
an den 17. Oktober 2015 erinnern, als 
Ungarn in der Nacht von Freitag auf 
Samstag die Grenze zu Kroatien durch 
die Errichtung eines Zaunes schloss. Die 
Grenzkontrollen wurden daher in Kärn-
ten zu diesem Zeitpunkt vorsorglich mit 
weiteren 200 Soldaten verstärkt, da laut 
Innenministerium mit einer Verlagerung 
des Flüchtlingsstromes gerechnet wurde. 
Zu Beginn wurden die ankommenden 
Flüchtlinge aus den Bundesländern 
Burgenland und der Steiermark in die 
Kärntner Transitquartiere verbracht, um 
die Unterbringung zu gewährleisten. In 
weiterer Folge wurden, in enger Abspra-
che mit den slowenischen Behörden, die 

Flüchtlinge bereits in Slowenien auf der 
Balkanroute mit Sonderzügen und Bus-
sen nach Kärnten umgeleitet, um die 
ankommenden Massen an einem Ort zu 
verringern. In Summe wurden somit am 
Bahnhof Rosenbach und über die Kara-
wankenautobahn bis zu 3.000 Flüchtlin-
ge täglich übernommen und in die Quar-
tiere in Klagenfurt und Villach sowie an 
die Grenze zu Deutschland nach Tirol, 
Salzburg und Oberösterreich verbracht.
 „Ich möchte mich bei allen, vor allem als 
Landeshauptmann und Flüchtlingsrefe-
rent, für den Einsatz und das Engagement 
in dieser schwierigen Zeit bedanken. Der 
Einsatz des Bundesheeres ist unentbehr-
lich und muss aufrechterhalten werden. 
Nur gemeinsam ist es möglich einen 
vernünftigen und geordneten Ablauf si-
cherzustellen. Der Zusammenarbeit in 
Kärnten kann ich, laut meinen Informa-
tionen, nur das beste Zeugnis ausstellen. 
Sozialer Friede und innere Ruhe soll im-
mer gewährleistet bleiben“, betont der 
Landeshauptmann von Kärnten, Dr. Pe-
ter Kaiser, bei einem Rückblick auf die 
Leistungen der Organisationen in Kärn-
ten in den vergangenen Monaten.

„Hotspot“ Karawankenauto-
bahn und die Lage in Kärnten
Auch wenn die Arbeit mittlerweile oft im 
Stillen verläuft, hat sich nicht viel geän-
dert: Busse und Züge mit Flüchtlingen 
kommen weiterhin fast täglich in Kärn-
ten an. Zwischenfälle konnten durch Po-
lizei und Bundesheer bis dato aber ver-
mieden werden.
Das Schwergewicht der Kontrollen lag 
zunächst am Grenzübergang der Kara-
wankenautobahn, da hier einerseits bis zu 
vier Mal täglich Busse mit insgesamt bis 
zu 1.600 Flüchtlingen und andererseits 
am rund 500 Meter entfernten Bahn-
hof Rosenbach drei Mal täglich ebenfalls 
rund 1.500 Flüchtlinge ankamen. 

F o r t s e t z u n g  S e i t e  1 0

Bewältigung des
Flüchtlingsstromes in Kärnten
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Mit der Eröffnung des neuen Einreise-
leitsystems Anfang Februar in Spielfeld 
wurden die aufgrund der Großlage geän-
derten Flüchtlingsbewegungen bereits in 
Slowenien nach Spielfeld umgeleitet. Seit 
Ende Februar sind in Kärnten im Rah-
men des  sicherheitspolizeilichen Assis-
tenzeinsatzes vier Kompanien eingesetzt. 
450 Berufs- und Milizsoldaten vom Jä-
gerbataillon 26, Jägerbataillon 25 sowie 
des Stabsbataillons 7 sorgen dabei für 
verstärkte Grenzkontrollen an der Grenze 
zu Slowenien. 
Die Soldaten haben dabei zusätzliche 
Befugnisse erhalten und können nach 
Vorgaben der Polizei zum Beispiel auch 
Fahrzeuge anhalten, die Identität der 
Personen feststellen oder auch das Durch-
suchen von Personen durchführen. Diese 
Amtshandlungen können seit 22. Februar 
2016 selbständig, das heißt ohne die An-
wesenheit der Polizei, vollzogen werden. 
Durch diese verstärkten Grenzkontrollen 
sollen unbefugte Grenzübertritte recht-
zeitig erkannt und verhindert werden.
Zusätzlich steht eine Pionierkompanie 
aus Villach bereit, um bei Bedarf bauli-
che Maßnahmen oder mobile Sperren an 
der Grenze zu errichten.

Eingesetzte Kräfte
In Kärnten standen seit Beginn Soldaten 
aus Oberösterreich, der Steiermark, Tirol 
und Kärnten im sicherheitspolizeilichen 
Assistenzeinsatz. Für die Soldaten stellt 
sich der Einsatz dabei wie folgt dar: In 
einem festgelegten Dienstrad erfüllen 
sie rund um die Uhr gemeinsam mit der 
Polizei und Dolmetschern die geordnete 
Übernahme der Flüchtlinge und sorgen 
so für einen ruhigen Weitertransport. Für 
die Soldaten ist diese Aufgabe aber bereits 
zur Routine geworden. Die auslandsein-
satzerfahrenen Soldaten sind nicht nur 
sehr gut ausgebildet und motiviert, son-
dern wissen auch um die Umstände der 
Flüchtlinge bescheid, da es auch wich-
tig ist, Ruhe zu bewahren, Gelassenheit 
auszustrahlen und beruhigend auf die 
Flüchtlinge einzuwirken. Die Berufs- 
und Zeitsoldaten sind genau für derarti-
ge Einsätze ausgebildet und haben schon 
einen oder mehrere Einsätze im Ausland 
absolviert sowie dort ähnliche Situatio-
nen gemeistert, die nun an der Grenze 
auf sie zukommen.
Korporal Özmen Baris war zum Beispiel 
mit seinen Kameraden vom Panzerstabs-
bataillon 4 aus der Hessen-Kaserne dem 
Militärkommando Kärnten zum Assis-
tenzeinsatz zugeteilt. Für ihn hat nicht 
nur sein Vorname eine wichtige Bedeu-
tung, sondern auch zum Assistenzeinsatz 
hat er einen besonderen Bezug: „Baris 
bedeutet übersetzt Friede“ erklärt der ge-
bürtige Oberösterreicher mit kurdischer 
Abstammung aus Anatolien stolz. „Der 
Einsatz in Kärnten verläuft sehr ruhig. 
Ich kann aber mit meinen Sprachkennt-
nissen mit den ankommenden Leuten 
auch sehr gut reden. Zu Hause in Ober-
österreich hat meine Tante bereits eine 
Flüchtlingsfamilie aufgenommen. In 
Gesprächen mit diesen Menschen er-

kennt man besonders den Unterschied 
zwischen Kriegs- und Wirtschaftsflücht-
lingen. Die Menschen sind für alles sehr 
dankbar, denn wer nichts hat, hat auch 
nichts“ erklärt Baris weiter. Mit seinen 
Sprachfähigkeiten, unter anderem kur-
disch, türkisch und serbokroatisch ist 
Korporal Özmen wenn es notwendig 
wird gerne zur Stelle um bei Sprachbar-
rieren zu helfen. 
Kaderpräsenzeinheiten bestehen seit  dem 
Jahr 2004 und sind für friedensschaffen-
de beziehungsweise friedenserhaltende 
Einsätze sowie humanitäre Aufgaben und 
Rettungseinsätze der Europäischen Uni-
on vorgesehen. Das Bundesheer sieht es 
als humanitäre Pflicht, Flüchtlingen zu 
helfen, die in großer Not kommen und 
Asyl suchen. 

Einsatzführung und  
Einsatztraining
„Wir werden einen langen Atem für die-
sen Einsatz brauchen. Daher sind wir 
und vor allem die Kollegen an der Grenze 
über die Unterstützung des Bundesheeres 
sehr froh. Mittlerweile hat sich die Zu-
sammenarbeit sehr gut eingespielt“, be-
tonte die Landespolizeidirektorin Mag. 
Dr. Michaela Kohlweiß bei einem Be-
such im Militärkommando Kärnten. 
Aus dem für den Assistenzeinsatz ständig 
besetzten Lagezentrum im Militärkom-
mando Kärnten werden auch die Zu-
sammenarbeit mit der Polizei und den 
anderen Organisationen koordiniert und 
geführt. 
Um auch für jeden Fall vorbereitet zu 
sein, haben sich Polizei und Bundesheer 
in Kärnten dazu entschlossen, die Ein-
satzverfahren abzugleichen. Zu diesem 
Zweck findet mit der Polizei/Einsatz-
einheit Kärnten und den Soldaten der 
Assistenzkompanie Kärnten laufend ein 
gemeinsames Training im Rahmen des 
exekutiven Einsatzabschnittes GSOD 
(Großer Sicherheits- und Ordnungs-
dienst) statt. Der Landeseinsatztrainer 
der Polizei, Hans Peter Wachter, erklärt: 
„Ein gemeinsames Training, vor allem 
zum Abgleich der Führung, sowie das 
Verständnis über das polizeiliche Vorge-
hen bei einem Ordnungseinsatz ist eine 
wichtige Stärkung für die Zusammenar-

beit. Im Frieden trainieren, um für den 
Ernstfall vorbereitet zu sein!“ 
Vor allem im Rahmen der verstärkten 
Grenzsicherung bereitet man sich auf alle 
möglichen Szenarien im Rahmen des si-
cherheitspolizeilichen Assistenzeinsatzes 
vor. Bei einer Einsatzübung am Donners-
tag, 10. März 2016, am Truppenübungs-
platz Glainach/Kärnten trainierten 200 
Polizisten und Soldaten die Bewältigung 
eines Menschenandranges an der Gren-
ze. Es soll damit das Zusammenwirken 
von Polizei und Bundesheer Schulter an 
Schulter sowie die Abstimmung der Ein-
satzführung und der Verfahren geschult 
werden. Zusätzlich kam eine Verstär-
kungskraft zum Einsatz, welche im Be-
darfsfall per Hubschrauber eingeflogen 
wird. Der Menschenandrang wurde da-
bei ebenfalls durch eigene, geschulte Po-
lizisten und Soldaten dargestellt.

Personen im Hintergrund:  
die Verpflegung
Das Schwergewicht der Unterstützungs-
leistung lag in Kärnten bei der Versor-
gung mit Verpflegung.
Von Mitte September 2015 bis Jänner 
2016 unterstützte das Militärkommando 
Kärnten gemäß dem gültigen Verwal-
tungsübereinkommen die Versorgung 
der Flüchtlinge in Kärnten und ist damit 
eine wesentliche Stütze in der funktionie-
renden Versorgung. 
„In Spitzenzeiten verlassen rund 2000 
Portionen unsere Küche. Dabei gehen 
wir auch ganz besonders auf die Essens-
gewohnheiten der Flüchtlinge ein“ er-
klärt Horst Krainz, Leiter der Finalisie-
rungsküche in Lendorf. Gemeint ist 
damit, dass es als Gebäck vorwiegend 
helles Brot und stilles Wasser gibt und 
vor allem Rindfleisch zubereitet wird. 
Abwechslung bietet dabei auch die Zu-
bereitung von Suppen oder Nudel- be-
ziehungsweise Reisgerichten. „Mit einer 
Vorlaufzeit von zirka zwei Stunden, kann 
auf die benötigte Anzahl an Essen aus 
der Heeresküche sehr flexibel reagiert 
werden, da die Züge oft mit Verspätung 
eintreffen“ so Krainz weiter. Ein Arbeits-
zug übernahm in weiterer Folge den Es-
senstransport sowie die Ausgabe in den 
Transitquartieren. 
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76 davon allein in Kärnten. Oberwacht-
meister Michael Miessgang  und Zugs-
führer Markus Schernthaner sind derzeit 
in Kärnten im Einsatz. „Da ich früher 
auch Berufssoldat beim Jägerbataillon 
23 in Vorarlberg war, habe ich einen di-
rekten Bezug zum Bundesheer. Für mich 
war es dabei jetzt nicht wichtig, wo ich 
einberufen werde, sondern wo Not am 
Mann ist. Die „Miliz“ wird auch wei-
terhin gefordert sein sich einzubringen, 
denn jeder ist über eine Ablöse froh“, so 
Oberwachtmeister Miessgang. 
Zugsführer Schernthaner ist gebürtiger 
Oberösterreicher und hat ebenfalls beim 
Bundesheer bereits einige Jahre gedient. 
„Der Einsatz ist zwar weit weg von zu 
Hause, aber die Zweifel und Sorgen der 
Angehörigen haben sich bald gelegt. An-
ders ist es in die Aufgabe mit Flüchtlin-
gen zu finden, wenn man das persönliche 
nicht richtig abgrenzen kann. Die Rou-
tine und Kameradschaft hilft einem da-
bei aber weiter, denn mit der Einsatzer-
fahrung weiß man, was man glauben 
kann und was nicht“, so Schernthaner 
abschließend. Beide Soldaten sind bereits 
seit November in Kärnten stationiert und 
haben ebenfalls die Absicht, ihren Einsatz 
weiter zu verlängern.

Anerkennung für Soldaten  
im Grundwehrdienst
Genauso wichtig wie die Soldaten an 
der Grenze sind die Grundwehrdienst 
leistenden Soldaten im Hintergrund. Sie 
entlasten durch ihre Unterstützung vor 
allem die unzähligen freiwilligen Helfer 
und leisten damit einen wichtigen Bei-
trag rund um die Flüchtlingskrise. Sie 
geben Verpflegung aus, bauen Zelte auf, 
betreuen Flüchtlinge und sind überall 
dort zur Stelle, wo Not am Mann ist. Tag 
und Nacht. 
In Kärnten stehen dafür ständig zirka 30 
Soldaten aus allen Kärntner Dienststellen 
in sogenannten Arbeitszügen, bestehend 
aus Kadersoldaten und Soldaten  im 
Grundwehrdienst, bereit. Ihre Haupt-
aufgabe liegt dabei in der Ausgabe der 
Verpflegung in den Transitquartieren. 
In Anerkennung ihrer Leistungen wurde 
dafür der Arbeitszug der Stabskompanie 
des Militärkommandos Kärnten, stellver-
tretend für alle in Kärnten, durch den Mi-
litärkommandanten von Kärnten, Briga-
dier Walter Gitschthaler, gewürdigt: „Es 
freut mich sehr, dass wir Ihnen für Ihre 
Leistungen eine Anerkennungsprämie zu-
kommen lassen können. Vielen Dank für 
Ihre Arbeit. Bitte machen Sie weiter so!“ 
Wie lange diese schwierige Situation zu 
bewältigen ist, ist derzeit nicht abseh-
bar. Illegale Grenzübertritte abseits der 
Grenzübertrittsstellen nach Kärnten 
werden aber überwiegend durch die Ka-
rawanken verhindert. Die Soldaten in 
Kärnten sorgen jedoch weiterhin täglich 
gemeinsam mit der Polizei und den Frei-
willigen der Hilfsorganisationen für ge-
ordnete Verhältnisse in den ihnen zuge-
wiesenen Bereichen: bei den Kontrollen 
im Grenzraum und bei der Aufnahme 
und dem Transport von Flüchtlingen.

Hptm Mag. (FH) Christoph  Hofmeister, 
Presseoffizier/Militärkommando Kärnten

Transport
„Das gesamte Transportmanagement 
geht aus der Verkehrsleitzentrale in Wien 
aus, wo das Bundesheer federführend 
den Transport bundesländerübergreifend 
mit der ÖBB, dem Roten Kreuz und 
dem BM.I koordiniert“, erklärt Amts-
direktor Herwig Pluder. Er koordiniert 
mit seinem Team rund um die Uhr den 
Einsatz der Heeresbusse mit den dement-
sprechenden Fahrern und Beifahrern in 
Kärnten. „Zu Beginn sind die Busfahrer 
teilweise auch alleine unterwegs gewesen, 
doch mittlerweile hat jeder einen Beifah-
rer mit. Wir haben eine fixe Einteilung, 
mit der sichergestellt ist, dass auch jeder 
Fahrer mit der Lenkberechtigung für 
Heeresbusse eingeteilt wird. Nur so ist 
es möglich, den Betrieb auf längere Sicht 
aufrechtzuerhalten“, so Pluder weiter.
Nicht nur die Busfahrer, sondern auch 
die Busse selbst, sind bei diesen Fahr-
ten sehr gefordert. Daher ist es einerseits 
wichtig, dass die gesetzlich vorgeschrie-
benen Lenk- und Ruhezeiten eingehalten 
werden. Andererseits erfolgt der Ein-
satz der Heeresbusse ebenfalls in einem 
Schicht- und Wechseldienst, da die Busse 
einer regelmäßigen Wartung unterzogen 
werden müssen: „Nur so ist es möglich, 
die Busse fahrtauglich zu halten. 90% 
sind ständig einsatzbereit. Einmal pro 
Woche erfolgt eine Grundreinigung, so-
wie durch den Fahrer selbst nach jeder 
Fahrt eine Säuberung von Verunreini-
gungen und zurückgelassenem Müll“, 
betont Amtsdirektor Pluder.
Offiziersstellvertreter Markus Brandstät-
ter versieht seinen Dienst in der Klagen-
furter Khevenhüller-Kaserne und verfügt 
über die entsprechenden Voraussetzun-
gen mit einem Heeresbus zu fahren. „Wir 
bekommen eine grundsätzliche Planung 
am Vortag“, erklärt Brandstätter. „Die 
Begegnung mit anderen Kulturen ist 
sehr spannend und man erlebt auch eini-
ges. Vor allem bei längeren Fahrten quer 
durch Österreich. Meistens sind dabei alle 
sehr müde und schlafen. Sollte es aber in 
eine andere Richtung gehen als erwartet, 
sind wir auch gefordert dies zu klären. Ei-
ner gefährlichen Situation war ich bisher 
aber nicht ausgesetzt“, erzählt Brandstät-
ter, während er den Bus für die nächste 
Fahrt kontrolliert. „Wenn es zu einem un-
planmäßigem Halt kommt, signalisieren 
wir durch Hupen die Weiterfahrt. Sollten 
nicht alle wieder einsteigen wollen, wird 
die Polizei verständigt. Dadurch kann es 
natürlich zu Verspätungen im Fahrplan 
kommen“, so Brandstätter abschließend. 
Aufgrund der derzeitigen Lageentwick-

lung wurde Anfang März beschlossen, die 
Transporte von Flüchtlingen mit Groß-
raumbussen vorläufig einzustellen.

Milizkräfte im Einsatz
Aus fester Überzeugung dass man von 
unserem Staat nicht immer nur nehmen 
kann, sondern auch manchmal etwas 
geben muss, meldete sich unter ande-
rem Oberst Werner Hardt-Stremayr 
freiwillig als Wehrpflichtiger im Miliz-
stand zum Assistenzeinsatz im Militär-
kommando Kärnten. Seine Aufgabe lag 
dabei in der Unterstützung des Lagezen-
trums im Militärkommando Kärnten 
bei der Koordinierung des Einsatzes der 
Soldaten an der Grenze sowie bei der 
Umsetzung der Aufträge. 
Auf die Frage, wie er den Einsatz mit Fa-
milie und Beruf vereinbart, schilderte er 
dies so: „Glücklicherweise habe ich eine 
tolle Frau, die viel Verständnis für mei-
nen Zweitberuf als Milizoffizier hat und 
auch mein Chef ist sehr kooperativ und 
entgegenkommend, wenn es um un-
ser Bundesheer und unser Land geht.“ 
Nach knapp drei Wochen im Einsatz zog 
Hardt-Stremayr folgende Bilanz: „Nun, 
da ist einmal das Gefühl, auch einen klei-
nen Beitrag bei der Bewältigung dieses 
gigantischen Problems geleistet zu ha-
ben. Aber genauso war es für mich wich-
tig mitzuerleben, wie in Kärnten Polizei 
und Bundesheer wirklich optimal zusam-
menarbeiten und 24 Stunden pro Tag für 
Ordnung und Sicherheit sorgen.“
Offiziersstellvertreter Christian Vosseler 
ist 1992 während der Jugoslawien-Krise 
zum Österreichischen Bundesheer ein-
gerückt. Diese Erfahrung, seine grund-
legende Einstellung und Überzeugung 
zum Bundesheer sowie der ständige 
Kontakt zu seinen Kameraden im Mi-
litärkommando Kärnten, haben ihn als 
Wehrpflichtigen im Milizstand dazu be-
wegt, sich freiwillig zum Assistenzeinsatz 
in Kärnten zu melden. 
„Vor allem meine Familie unterstütz-
te mich in dieser Entscheidung zu 100 
Prozent. Da mein beruflicher Aufgaben-
bereich und die derzeitige Auftragsla-
ge einen Einsatz ermöglichten, gab mir 
schlussendlich auch mein Chef grünes 
Licht“, so Vosseler. Knapp sechs Wochen 
lang unterstützte Oberstabswachtmeister 
Vosseler die Arbeiten im Assistenzeinsatz 
aus dem Lagezentrum des Militärkom-
mandos Kärntens und auch direkt an der 
Grenze bei den Kontrollen. 
„Am meisten wird mir die Kamerad-
schaft sowie die Eindrücke und der Um-
gang mit dieser komplexen Aufgabe rund 
um die Flüchtlingskrise in Erinnerung 
bleiben. Ich konnte mich im Bereich der 
Führungsunterstützung sehr gut einbrin-
gen und auch viel Wissen in Praxis und 
Theorie sammeln. Es war eine interes-
sante Vorbereitung für meinen nächsten 
Auslandseinsatz in dieser Funktion“, so 
Vosseler abschließend, der seinen Einsatz 
auf knapp sechs Monate verlängern wird.
Immer mehr Wehrpflichtige des Miliz-
standes melden sich derzeit freiwillig, um 
sich im Rahmen des sicherheitspolizei-
lichen Assistenzeinsatzes einzubringen. 
Österreichweit sind mehr als 200 Wehr-
pflichtige des Milizstandes im Einsatz, 

11
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einsatz

Ausgangssituation
Aufgrund des nunmehr seit mehreren 
Jahren anhaltenden Bürgerkrieges in 
Syrien, mit gravierenden Auswirkungen 
auf die Nachbarstaaten und der insge-
samt instabilen Situation in der Region, 
ausgelöst durch die kriegerische Aus-
breitung des sogenannten Islamischen 
Staates, versuchen Teile der Zivilbevöl-
kerung die Region zu verlassen und als 
Flüchtlinge in Mitteleuropa Aufnahme 
zu finden.
Dieser Flüchtlingsstrom bewegte sich 
im Herbst 2015 sowie im Winter und 
Frühjahr 2016 hauptsächlich entlang 
der sogenannten Balkanroute vom Mitt-
leren Osten über die Türkei – Griechen-
land – Mazedonien – Serbien – Ungarn 
bzw. Slowenien nach Österreich und 
von hier in weitere mittel- und nord-
europäische Staaten, wie insbesondere 
Deutschland und Schweden.
Mit dem Ministerratsbeschluss vom 14. 
September 2015 hat die Bundesregie-
rung entschieden, bis zu 2.200 Soldaten 
des Bundesheeres, zur Bewältigung der 
Flüchtlingssituation in einen sicher-
heitspolizeilichen Assistenzeinsatz zu 
entsenden. Ziel ist es, einen kontrollier-
ten und geordneten Ablauf der Flücht-
lingsbewegungen sicherzustellen und 
die Sicherheit und Ordnung im Inneren 
aufrecht zu erhalten.

Assistenzzweck
• Unterstützung und Verstärkung der 

Polizei bei der erhöhten Grenzkontrol-
le im Bereich der Grenzübergänge und 
Schutz im Inneren zur Unterstützung 
der Sicherheitsbehörden. Die konkre-

Die Einsatzdauer für den sihpolAssE 
ist im Wesentlichen an die Einsatzdau-
er der präsenten Kräfte gekoppelt, eine 
Einsatzdauer von vier Wochen sollte 
aber nicht unterschritten werden. Eine 
tageweise Verwendung ist grundsätzlich 
nicht vorgesehen – Ausnahme Spezial-
funktionen. 
Die Dauer eines durchgehenden sihpo-
lAssE für Wehrpflichtige des Miliz- und 
Reservestandes ist gemäß den „Durch-
führungsbestimmungen für Waffen-
übungen“ mit maximal 12 Wochen fest-
gelegt. Danach hat eine Unterbrechung 
von mindestens 6 Wochen zu erfolgen. 
Es können sich Einzelpersonen, aber 
auch ganze Organisationselemente 
wie Trupp, Gruppe, Zug, Kompanie 
aus einem Milizverband für den Assis-
tenzeinsatz melden. Die Meldung der 
Organisationselemente hat durch das 
mobverantwortliche Kommando zu 
erfolgen.
Nach vollständig absolviertem Grund-
wehrdienst können befristete oder un-
befristete Beorderte im Rahmen einer 
freiwilligen Waffenübung (fWÜ) am 
sihpol AssE/Migration/hsF teilnehmen. 
Dieses Modell – 6 Monate Grund-
wehrdienst und direkt im Anschluss 
3 Monate fWÜ – wird während des 
Grundwehrdienstes beworben. Die 
Freiwilligen gehen, wenn möglich, mit 
dem eigenen Verband in den Einsatz. 
Sollte dies nicht möglich sein, können 
sie im Rahmen eines anderen Verban-
des bzw. einer AssE-Kompanie am AssE 
teilnehmen. In jedem Fall wird darauf 
hingewiesen, dass ein Einsatz nur bei 
einem militärischen Bedarf möglich ist. 

Voraussetzungen  
für die Teilnahme
Für Wehrpflichtige im Milizstand ist 
die Voraussetzung eine aufrechte Beor-
derung.

ten Einsatzorte werden 
in enger Kooperation 
mit den Landespolizei-
direktionen, der Lage 
angepasst, angeordnet.

• Die eingesetzte Assis-
tenztruppe führt Assis-
tenzleistung gemäß der 
vorhandenen Behörden-
weisung durch. Die Bei-
träge zu den Unterstüt-
zungsleistungen werden 
parallel durchgeführt.

Einsatzraum
Der Einsatzraum umfasst 
derzeit die Bundesländer 
Burgenland, Steiermark, Kärnten, Ti-
rol, Oberösterreich und Salzburg. Als 
möglicher Einsatzraum für den gegen-
ständlichen sihpol AssE/Migration/ hsF 
ist allerdings das gesamte Staatsgebiet 
der Republik Österreich anzunehmen, 
da sich die Einsatzorte von den wech-
selnden Routen des Flüchtlingsstromes 
ableiten.

Befugnisse der Soldaten
Im Zuge der verstärkten Grenzkont-
rollen im sicherheitspolizeilichen Assis-
tenzeinsatz überwacht und beobachtet 
das Bundesheer den Grenzraum an der 
Staatsgrenze. Zusätzlich soll durch tech-
nische und personelle Überwachung ein 
unbefugter Grenzübertritt rechtzeitig 
erkannt und verhindert werden.
Soldaten des Österreichischen Bundes-
heeres kontrollieren mit der Exekutive 
Grenzübergänge, unterstützen in Spiel-
feld die Polizei beim Vollbetrieb des 
Einreiseleitsystems und kontrollieren 
Flüchtlinge und deren Gepäck. 
Weiters werden Unterstützungs- und 
Ordnungsaufgaben an öffentlichen 
Orten, wie Bahnhöfen, bei ankom-
menden und abfahrenden Flüchtlin-
gen, durchgeführt. 
Zusätzlich patrouillieren und kontrol-
lieren die Soldaten eigenständig an der 
grünen Grenze und im Grenzkontroll-
bereich. Sie sind berechtigt, dort auch 
ohne Anwesenheit der Polizei selbst-
ständig Personen- und Kfz-Kontrollen 
durchzuführen.

Teilnahme am  
sihpol AssE/Migration hsF
Die freiwillige Teilnahme von Frauen 
und Wehrpflichtigen aus dem Miliz- und 
Reservestand am sihpol AssE/Migration/
hsF ist zulässig und erwünscht, sofern ein 
militärischer Bedarf gegeben ist.

Assistenzeinsatz
Seit der politischen Beschlussfassung durch die Bundesregierung im September 2015 führt das 
Österreichische Bundesheer im Wege der territorial verantwortlichen Militärkommanden einen 
sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz gemäß § 2 Abs. 1 lit. b Wehrgesetz 2001 durch.
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information

Bei Wehrpflichtigen des Reservestandes 
darf der zuletzt geleistete Präsenzdienst 
nicht länger als 6 Jahre zurück liegen. 
Als Ausbildungsvoraussetzungen sind 
die abgeschlossene BA1, BA2, BA3, 
oder ein Auslandseinsatz in der Min-
destdauer von 6 Monaten erforderlich.

Information und Meldung
Beorderte Wehrpflichtige können sich 
bei ihrem mobilmachungsverantwort-
lichen Kommando – MobUO – infor-
mieren und sich auch für den Einsatz 
melden.
Für Wehrpflichtige im Reservestand 
sind die Ergänzungsabteilungen der 
Militärkommanden zuständig, die Sie 
gerne informieren und Ihre Meldung 
zum AssE entgegennehmen.
Grundwehrdienst leistende Personen 
können sich bei ihrer Einheit melden, 
wo sie Dienst versehen.

Ausbildung –  
Dienstbetrieb – Rotation
• Für die Teilnahme am sihpol AssE/Mi-

gration/hsF ist eine vorbereitende Aus-
bildung in der Dauer von einer Woche 
erforderlich. Bei weiteren Einsätzen 
kann die vorgestaffelte Ausbildung 
nach Beurteilung des formierungsver-
antwortlichen Kommandos entfallen. 
Die Einsatzdauer beträgt vier bis zwölf 
Wochen.

• Nach drei Tagen dienstlicher Inan-
spruchnahme ist ein Tag ohne ge-
plante dienstliche Inanspruchnahme 
vorgesehen. Dabei können je nach 
Zweckmäßigkeit solche Zeiten auch 
zusammengefasst werden wie zum 
Beispiel  6:2 oder 9:3.

• Die Rotationen finden grundsätzlich 
zu Monatsbeginn statt. Die Einteilung 
von Wehrpflichtigen aus dem Miliz- 
oder  Reservestand erfolgt in Abstim-
mung auf die Rotationen der präsen-
ten Kräfte. 

Bezüge
Die genauen Bezüge, die während eines 
sihpolAssE Migration/hsF zustehen, 
können Sie der Zeitschrift Miliz Info, 
Ausgabe Nr. 1/2016 entnehmen.

Anrechnung für die Beförderung
• Ein sihpol AssE Migration/hsF ist 

als Ausbildungsvoraussetzung für die 
Beförderung zum nächst höheren 
Dienstgrad einer Beorderten-Waffen-
übung (BWÜ) gleichgestellt.

• Diese Anrechnung hat jedoch keine 
Auswirkung auf die Teilnahmever-
pflichtung an den Beorderten-Waffen-
übungen Ihres Einsatzverbandes gemäß 
den Durchführungsbestimmungen für 
Waffenübungen (DBWÜ 2007).

ADir Obstlt Ing. Klaus Peer, 
Referent Aufbietung & Alarmplan SKFüKdo

Die Pioniere des Österreichischen Bundes-
heeres erhalten für ihre Auftragserfüllung 
modernes elektronisches Vermessungsgerät 
und die entsprechende Computerausstat-
tung mit Software.
Das breite Aufgabenfeld der Pioniere reicht 
unter anderem vom Feldlagerbau über den 
Brückenbau bis zu Sprengeinsätzen. Dabei 
muss oft millimetergenau geplant werden 
und es gilt, neben den militärischen Richt-
linien auch zivile Normen einzuhalten. 
Dazu arbeiten Planungsoffiziere und Pla-
nungsunteroffiziere mit Spezialisten aus 
verschiedenen Handwerksbereichen, Bau-
meistern und Technikern Hand in Hand.
Seit kurzem steht ihnen dazu modernes Ver-
messungsgerät wie elektronische Theodoli-
ten, Digitalnivelliere und Laserentfernungs-
messer zur Verfügung. Mit dieser Ausrüstung 
ist es möglich, noch schneller und präziser als 
bisher zu arbeiten. 
Der Datenfluss erfolgt vom Vermes-
sungsgerät direkt zur Berechnungs- und 
Zeichensoftware am Computer. So ist es 
möglich, direkt aus dem Auslandseinsatz 
Baupläne und Planungsunterlagen mit 
Experten in Österreich abzugleichen oder 
im Katastropheneinsatz Erkundungsergeb-
nisse und Vermessungsdaten schnell an die 
Einsatzleitung zu übermitteln.
Die neuen Erkundungs- und Vermessungs-
sätze wurden in Zusammenarbeit von 
Fachpersonal des Amts für Rüstung und 
Wehrtechnik, dem Lehrpersonal des Ins-
titut Pionier der Heerestruppenschule und 
von Experten der Pionierbataillone vor 
seiner Einführung unter härtesten Einsatz-
Bedingungen getestet. 
Das Gerät entspricht dem neuesten Stand 
der Technik und hat sich im Rahmen der 
Erprobung im In- und Ausland bewährt. 
Es wurde unter anderem auch bei den 
internationalen Übungen „ICE CHEST 
2014“ und „EURAD 2015“ durch die 
PiBauKp(KPE) erfolgreich eingesetzt.
Die Modernisierung aller Vermessungssätze 
der Pionierbataillone soll bis 2017 abge-
schlossen werden, in der Folge ist geplant, 
auch die Pionierelemente der Militärkom-
manden und die Miliz-Pionierkompanien 
auszustatten. Parallel dazu werden in den 
Pionierbataillonen CAD-Arbeitsplätze für 
die Stabszellen „Pioniertechnische Pla-
nung“ und in den Planungs- und Vermes-
sungsgruppen der Pionierbaukompanien 
eingerichtet.
Die Ausbildung am neuen Vermessungsge-
rät hat am Institut Pionier der Heerestrup-
penschule im Rahmen der Dienstrechts- 
und Laufbahnlehrgänge bereits begonnen. 
Ab 2017 wird die Vermessungsausbildung 
im Rahmen der „Kaderanwärterausbil-
dung 2“ für alle zukünftigen Pionierkom-
mandanten angeglichen. Vor allem in den 
Spezialisierungen „Maschinenpionier“ und 
„Baupionier“ wird die Ausbildung mit dem 
neuen Gerät im Rahmen des Straßen- und 
Feldlagerbaues intensiviert. Zusätzlich sind 
ab 2017 auch Lehrgänge und Seminare im 
Bereich Erkundung, Vermessung, techni-
sche Planung und CAD vorgesehen.

Hptm Mag. (FH) Stephan Hitzenhammer, 
InstPi/HTS

Pioniere erhalten modernes 
Vermessungsgerät

ausrüstung

Das digitale Nivellierinstrument kommt unter an-
derem beim Brückenbau zum Einsatz. Der Vermes-
sungstrupp kann damit die vermessungstechnische 
Erkundung, Vorbereitungsarbeiten und die Endkon-
trolle der Brücke millimetergenau genau durchfüh-
ren und alle Daten elektronisch dokumentieren.

Fotos: OStv Frank Fischer, InstPi/HTS

Mit den neuen elektronischen Theodoliten kann ein 
Bauplatz zentimetergenau aufgenommen werden 
und nach der Planung am Computer werden alle 
Komponenten eines Feldlagers wie Unterkünfte, 
Hubschrauberlandeplätze, Energieversorgungsan-
lagen, Wasseraufbereitung, Sicherungstürme etc. 
ebenso genau im Gelände platziert.

Ein Rotationslaser erzeugt mittels eines Laserstrah-
les eine waagrechte Ebene, an der sich die Bauma-
schinen, welche mit Laserempfängern ausgestattet 
sind, orientieren können. Dadurch können großflä-
chige Erdbauarbeiten schneller, genauer und mit 
weniger Personal erledigt werden.

Für Erkundungsaufgaben wie im Katastrophenein-
satz oder für den Brücken- oder Seilbahnbau ste-
hen Laserentfernungsmesser zur Verfügung, mit 
denen  Hindernisse schnell und genau vermessen 
werden können.
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Überblick
Die Heerestruppenschule, als Stätte der 
Ausbildung der Kadersoldaten der Waf-
fengattungen Artillerie, Aufklärung, Jäger, 
Pioniere, Panzer und  Panzergrenadiere 
und der Sonderausbildung Gebirgs-
kampf, ist in ihrer Kernkompetenz neben 
dem Schwergewicht der praktischen Aus-
bildung auch für die waffengattungsüber-
greifende Ausbildung und den Kampf der 
verbundenen Waffen zuständig. 
Im Rahmen der Lehrgänge an den ein-
zelnen Ausbildungsstätten soll künftig 
eine institutsübergreifende Ausbildung 
(„iüA“) erfolgen. 
Ziel dieser Ausbildung soll es im Rahmen 
einer gemeinsamen Ausbildungs- und 
Schießverlegung sein, Synergien zwischen 
den Waffengattungsinstituten, auch in 
den Bereichen Führung und Versorgung, 
herzustellen. Dies erscheint zuletzt auch 
auf Grund der künftigen Aufgabe, im 
Sinne der „Kaderausbildung Neu“, not-
wendig zu werden.

Kampf der verbundenen Waffen
Grundsätzlich geht es bei den verschie-
denen Lehrgängen um das Erreichen der 
Führungsfähigkeit im Rahmen der ab-
schließenden Prüfungen. Gerade die Ent-
wicklung der militärischen Ausbildung, 
geprägt durch Einsatzerfahrungen, erfor-
dert aber eine stete Steigerung der Effizi-
enz von praktischer Ausbildung. 
Um die Offiziere und Unteroffiziere an 
ihre zukünftige Aufgabenerfüllung hinzu-
weisen, wurde schon bei der Aufstellung 
der Heerestruppenschule das Umsetzen 
des Kampfes der verbundenen Waffen 
bis auf Einheitsebene im Leitbild und der 
Eigendefinition (EXEMPLA DOZENT) 
aufgenommen. Damit soll sich auch das 
Wirkungsdreieck der Ausbildung zwi-
schen Lehre, Entwicklung und Einsatz 
letztendlich schließen.

Diese innovative Art der waffengattungs-
übergreifenden Ausbildung stellt in die-
sem großen Rahmen eine Neuerung dar, 
kann aber keineswegs die praktische Aus-
bildung mit Truppe und Gerät im Gelän-
de ersetzen.

Praktische Gefechts - 
aus bildung im Verbund
Der zweite Teil der iüA ist die prakti-
sche Ausbildung in einem angepassten, 
taktischen Rahmen auf dem Truppen-
übungsplatz Allentsteig. Dazu haben die 
einzelnen Lehrgänge die Ausgangslage 
einzunehmen und werden übergreifend 
in einer taktischen Übung zusammen-
geführt.  In Folge geht es dann um den 
allgemein bekannten „Kampf der verbun-
denen Waffen“ in einem Einheitsrahmen. 
Bei der Einsatzausbildung ist eine Ge-
fechtsaufgabe, bei der sowohl die jungen 
Kommandanten als auch die erfahrenen 
Ausbilder gefordert werden, zu lösen. Als 
Prämissen gelten der Kampf und die Füh-
rung in einem Gefecht.
Dabei zeigen die jungen Kommandanten, 
was sie für die Führung im Einsatz gelernt 
haben. Hier können durchaus verschiede-
ne Anwendungs- oder Leistungsstufen 
herangezogen werden. Stets aber muss der 
Kommandant mit seinen Soldaten nicht 
nur sich selbst richtig verhalten, sondern 
auch die militärischen Aufträge erfassen, 
beurteilen und die ihm anvertrauten Sol-
daten zum Erfolg im Gefecht führen. 
Auch das Kaderpersonal und die Grund-
wehrdienst leistenden Soldaten der Aus-
bildungskompanien, die das Füllpersonal 
für die Organisationselemente stellen, 
müssen ihr Können anwenden.
Ohne einer Evaluierung und fachlichen 
Bewertung vorzugreifen, ist davon auszu-
gehen, dass auch in Zukunft dieser hohe 
Standard der Ausbildung nur beibehalten 
werden kann, wenn die derzeitigen Struk-
turen eine personelle und materielle Ver-
besserung erfahren.
Die abschließende Auswertung und Eva-
luierung der praktischen Gefechtsausbil-
dung soll mit bereits bewährten Prüfungs-
systemen wie der Übungsauswertung mit 
Duellsimulator in Echtzeit erfolgen.

Gefechtsschießen  
im Einheitsrahmen
Der Abschluss der gemeinsamen, waffen-
gattungsübergreifenden Ausbildung der 
Lehrgänge an der Heerestruppenschule ist 

Nach dem Aufwachsen in den Anfangs-
jahren wurde schließlich begonnen, ge-
normte Ausbildungsabläufe unter Be-
rücksichtigung von simulatorgestützter 
Ausbildung und praktischer Gefechtsaus-
bildung, zu schaffen.

Simulatorgestützte Ausbildung 
Als Grundlage der iüA wird ein aktuel-
les Gefechtsthema für die Lehrgänge der 
Institute der Heerestruppenschule heran-
gezogen. Die Führungsausbildung selbst 
wird an den Simulatoren als Simula-
tor-Übung in der Garnison Zwölfaxing 
durchgeführt. Als Übungsleitung fungiert 
die zuständige Abteilung des Instituts 
Panzer & Panzergrenadier in Zusammen-
arbeit mit der Grundlagenabteilung der 
Heerestruppenschule. 
Die simulatorgestützte Ausbildung als 
moderne, innovative und auch relativ 
kostengünstige Möglichkeit der Darstel-
lung von taktischen Lagen, gepaart mit 
praktischen Elementen, soll die Voraus-
setzungen für den Einsatz am tatsächli-
chen Gefechtsfeld schaffen. 
In diesem ersten Teil der iüA stellt die 
Grundlagenabteilung die praktischen Ge-
ländebesprechungen mit Waffengattungs-
experten sicher und evaluiert die Übung. 
Wie notwendig in diesen Bereichen auch 
die Ausbildungsunterstützung durch die 
Ausbildungskompanien innerhalb der Hee-
restruppenschule ist, wird nicht nur durch 
Vorbereitung vieler manipulativer Tätig-
keiten ersichtlich, sondern auch durch die 
Sicherstellung von Fernmelde-Führungs-
Maßnahmen, ohne die ein Gefecht – auch 
am Simulator – nicht denkbar ist.
In diesem Teil der Übung geht es dar-
um, die Lehrgangsteilnehmer auf den 
Übungsablauf und die Arbeit am „Low 
Cost Simulator“ (LCS) zu schulen.
Der Übungsablauf besteht aus der Kom-
bination einer taktischen Lage mit Ge-
ländebesprechungen und Festlegung von 
Funktionen am „Simulator-Arbeitsplatz“. 
Die eigentliche Gefechtsübung wird dann 
am Gefechts-Taktik-Trainer „Steel Beast“ 
(GTT-SB) durchgeführt. 
Die simulatorgestützte Ausbildung bie-
tet die Möglichkeit einer günstigen und 
raschen Schulung und Stärkung der Füh-
rungsfähigkeit in Gefechtssituationen. 
Durch Übungsbesprechungen ist es hier 
bereits möglich, die Zusammenarbeit der 
Waffengattungen auch auf unterster Ebe-
ne sichtbar und verständlich zu machen. 
Wenn es auch, gegeben durch die Neu-
heit der Ausbildung und durch die 
Vielzahl der Funktionen, anfangs öf-
ters schleppende Abfolgen des Gefechts 
oder technisch bedingte „Neustarts“ der 
Übung geben kann, so sollen letztendlich 
brauchbare Übungsabläufe mit auswert-
baren Erfahrungen für eine künftige Ge-
staltung der Ausbildung herauskommen.

Waffengattungsübergreifende  
Ausbildung an der HTS
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durch ein Gefechtsschießen der Waffen-
gattungen im Kompanierahmen am Trup-
penübungsplatz Allentsteig vorgesehen.
Dabei können die jungen Kommandan-
ten im scharfen Schuss ihr Wissen und 
Können auf hohem Niveau zeigen. Bei 
diesem Gefechtsschießen haben die künf-
tigen Kommandanten der verschiedenen 
Führungsebenen auch einen Blick auf die 
anderen Waffengattungen und können 
dadurch einen Eindruck über das Leis-
tungsvermögen gewinnen.  
Wenn auch derzeit noch nicht alle Vor-
aussetzungen zur perfekten Umsetzung 
erfüllt werden können, so ist doch diese 
Art des Ausbildungsablaufes ein wesent-
licher Schritt zur Erreichung der Einsatz-
bereitschaft als Kommandant.

Für die HTS selbst ergeben sich bei die-
ser Art der Durchführung führungstech-
nische und versorgungsmäßige Vorteile 
durch die zentrale Führung im Raum.
Die iüA ist eine lebende Materie, bei 
deren Durchführung und Anwendung 
erfolgt eine stetige Beurteilung und Be-
wertung. Mit der Umstellung auf die 
„Kaderanwärterausbildung Neu“ werden 
Änderungen in Rahmen und Intensität 
erforderlich, an der grundsätzlichen Aus-
richtung der iüA wird aber weiter festge-
halten werden.

Einbindung der „Miliz“
Wehrpflichtige des Milizstandes werden 
grundsätzlich in den Ausbildungsablauf 
der iüA bei den laufenden Lehrgängen an 
der Heerestruppenschule eingebunden. 
Die Einbeziehung von Einzelnen zur Un-
terstützung, Vorbereitung und Durchfüh-
rung der iüA ist sowohl bei der simula-
torgestützten Ausbildung als auch bei der 
Praktischen Gefechtsausbildung möglich. 
Auch Organisationselemente bis zur Ein-
heitsebene können vorrangig beim prak-
tischen Teil an der iüA teilnehmen.  
Der Einsatz von Milizkräften erfordert eine
• gute Vorausplanung,
• zeitliche Verfügbarkeit sowie
• befehlsmäßige Machbarkeit
und sollte ein Ziel für die Einsatzvorbe-
reitung sein.

Obstlt Klaus-Eduard Jonach, Ref ÖA/HTS

Die Luftraumüberwachung erhält mit 
dem Radarsystem RAT-31 DL/M ein 
mobiles und bis zu 400km weit reichen-
des Radar. Seit Herbst des vergangenen 
Jahres laufen umfangreiche Erprobun-
gen um die neue Radaranlage in das be-
stehende Führungs- und Informations-
system „Goldhaube“ einzubinden. Das 
neue Long Range Radar ersetzt die alten 
Mittelbereichsradare und verdichtet das 
Radarbild in schwierigem Gelände. 

Radar erfolgreich getestet
Am 3. September 2015  trafen die Sat-
telschlepper der Herstellerfirma in der 
Schwarzenberg-Kaserne in Salzburg ein. 
An Bord ihrer Aufleger war das neue, 
verlegbare „Long Range Radar“ mit 
der Bezeichnung RAT-31 DL/M für 
die Mobile Radarstation. Dieses Gerät 
dient nun als Ersatz für die beiden alten 
Mittelbereichsradargeräte im Radarba-
taillon in Salzburg. 
Der Lieferumfang für diese erste Teillie-
ferung umfasste das Radarsystem in der 
Bodenkonfiguration und zwei weitere 
für den Betrieb notwendige Shelter. 
In den folgenden Wochen wurden 
durch die Herstellerfirma weitere Ar-
beiten und Einstellungen am Radar-
system vorgenommen. Diese Zeit wur-
de intensiv vom technischen Personal 
der Mobilen Radarstation genutzt, um 
sich mit dem neuen Gerät vertraut zu 
machen. 

Mobile Radaranlage
implementiert

ausrüstung

Von 9. bis 27. November wurde das 
System auf den Truppenübungsplatz 
Bruck/Neudorf gebracht. Dort musste 
die Firma beweisen, dass das Radarsys-
tem die Anforderungen im Bodenauf-
bau erfüllt. Außerdem wurde getestet, 
wie kompatibel das neue Radarsystem 
mit der bestehenden Infrastruktur der 
Mittelbereichsradargeräte ist – etwa in 
Bezug auf die Stromversorgung und 
verschiedene IT-Komponenten. 
Nach der Rückkehr in die Schwarzen-
berg-Kaserne erfolgte ein weiterer Teil 
der Abnahme: der Einbau des Radarsys-
tems in den 14 Meter hohen Turm mit 
integriertem Wetterschutz (wird auch 
als Radom bezeichnet). Im Gegensatz 
zur Verlegung im November hatte hier 
das einbrechende winterliche Wetter, 
vor allem der Wind, den Aufbau teil-
weise behindert. Aber durch das En-
gagement aller Beteiligten wurde auch 
diese Aufgabe gelöst. 
Bis Mitte des Jahres 2016 werden jetzt 
die Techniker am Radarsystem in Salz-
burg eingeschult. Zur endgültigen Ab-
nahme sind neben den Schulungen 
noch die Dokumentation, Teile der 
Basismaterialerhaltung sowie die volle, 
uneingeschränkte Transportfähigkeit zu 
überprüfen. 

Das neue mobile Radarsystem RAT-31 
DL/M besteht aus: 
• Radarantenne, 
• Equipment- und  

Radarbetriebs-Sheltern,
• Logistikcontainer,
• transportierbaren Turm und
• transportierbaren Radom.

Vzlt Gerhard Viehhauser, BetrStb/LRÜZ
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Einleitung
Um den Ausbildungsbedarf der Pionier-
truppe im Bereich des Bauwesens Rech-
nung zu tragen, führt das Institut Pionier 
der Heerestruppenschule seit dem Jahr 
2013 eine Baupionierausbildung im Rah-
men der Grundausbildung der Berufsun-
teroffiziere durch. 
Ab dem Jahr 2017 wird diese Ausbildung 
im Zuge der neuen Kaderanwärterausbil-
dung 2 erfolgen. 
In der vorgestaffelt durchgeführten Kader-
anwärterausbildung 1 werden den Lehr-
gangsteilnehmern grundlegende allgemei-
ne militärische Kompetenzen beigebracht 
und ein erstes Verständnis für die künftige 
Kaderfunktion vermittelt. 
Während der Kaderanwärterausbildung 2 
werden diese Kompetenzen und das Ver-
ständnis für die Funktion in der Fach-
ausbildung vertieft und mit zusätzlichen 
Fähigkeiten und speziellen Kompetenzen 
ergänzt, welche zur Ausübung der Pionier-
funktionen notwendig sind. 
Da es sich bei der Pionierausbildung um 
eine äußerst komplexe und vielseitige 
Ausbildung handelt und nicht alle Ausbil-
dungsthemen in der verfügbaren Zeit ver-
mittelt werden können, findet am Institut 
Pionier eine nochmalige Aufteilung der 
Kaderanwärterinnen und Kaderanwärter 
in die Spezialisierungsbereiche 
• Pionierkampfunterstützung (PiKU), 
• Wasserpionier (WaPi), 
• Brückenpionier (BrPi), 
• Maschinenpionier (MaschPi) sowie 
• Baupionier (BauPi) 
statt.
Jeder Spezialisierungsbereich stellt auf-
grund unterschiedlicher Ausbildungsin-
halte auch unterschiedliche Zugangsvor-
aussetzungen und Anforderungen an die 
Lehrgangsteilnehmer. 
Die Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehr-
gangsteilnehmer der Baupionier-Speziali-
sierung müssen als Zugangsvoraussetzung 
über einen Lehrabschluss in einem bau-
technischen Gewerk verfügen.
Wenn nach Abschluss der Kaderanwärter-
ausbildung eine Weiterbildung beispiels-
weise zum Stabsunteroffizier angestrebt 
wird, ist als Zugangsvoraussetzung für den 
Stabsunteroffizierslehrgang zumindest der 
Abschluss einer Werkmeisterschule in ei-
nem technischen Gewerk gefordert. 

Zweck und Ziele
Die Pionierbauausbildung vermittelt den zu-
künftigen Kaderanwärterinnen und Kader-
anwärtern die notwendigen fachübergreifen-
den Kenntnisse im Bereich der Bautechnik 
um Baustellen selbstständig planen, organi-
sieren und abwickeln zu können.
So soll zum Beispiel ein Elektriker nach 
Abschluss der Ausbildung die nötigen 
Kenntnisse zum Bau eines Fundamentes 
besitzen, um als Gruppen- oder Zugskom-

mandant die erforderlichen Kräfte-Mittel-
Zeit-Planungen durchführen zu können. 
Ab dem Jahr 2017 werden auch der Lehr-
gang „Betreiben von Stromaggregate über 
25 kVA“ sowie eine Ausbildung „Absturz-
sicherung (PSAgAfA)“ in die Baupionier-
ausbildung integriert. 

Ablauf der Baupionieraus-
bildung am Beispiel eines 
durchgeführten Bauprojektes
Die Baupionierausbildung wird durch die 
Lehrgruppe 2 „Pionierbautechnik“ durch-
geführt. Dieser steht eine Lehrwerkstätte 
und eine neu errichtete Ausbildungshalle 
für die Baupionierausbildung sowie ein 
Ausbildungsgelände, auf welchem die 
Bauprojekte durchgeführt werden kön-
nen, zur Verfügung.
Im Zuge der Ausbildung wird ein Bau-
projekt, welches durch die Lehrgruppe 2 
festgelegt und vorgeplant wird, mit den 
Lehrgangsteilnehmern realisiert. 
Zu Beginn der Ausbildung werden im 
Ausbildungsmodul „technisches Zeich-
nen“ den Lehrgangsteilnehmerinnen und 
Lehrgangsteilnehmern die Kenntnisse 
zum Lesen bzw. selbstständigen Zeichnen 
von Plänen vermittelt, um in weiterer Fol-
ge die Pläne für das geplante Bauprojekt 
zeichnen zu können.
Im nächsten Schritt müssen die Lehr-
gangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteil-
nehmer unter Anleitung des Ausbildungs-
personals die Planung für das Bauprojekt 
durchführen, welche mit der Fertigstellung 
diverser Baupläne abgeschlossen wird. 
Nach Abschluss der Planungsphase wer-
den die Bauprojekte in das Ausbildungsge-
lände eingemessen und der Erdaushub mit 
Hilfe schwerer Pioniermaschinen durchge-
führt. Die Lehrgangsteilnehmerinnen und 
Lehrgangsteilnehmern müssen als einge-
teilte Kommandanten der Baustelle die 
erforderlichen Arbeiten durchführen und 
überwachen.
Nach Beendigung der Erdarbeiten wer-
den die Schalungs- und Betonierarbeiten 
der Fundamente vorbereitet und durchge-
führt. Auf den fertiggestellten Fundamen-
ten werden dann die Holz- oder Stahl-
konstruktionen aufgebaut. Das benötigte 
Baumaterial für die Holz- oder Stahlkonst-
ruktionen werden in der Ausbildungshalle 
vorbereitet und anschließend am Ausbil-
dungsgelände verbaut. Die Lehrgangsteil-
nehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer 
werden im Zuge der Durchführung des 
Bauprojektes durch ihre praktischen Tä-
tigkeiten mit allen Gewerken vertraut und 
bekommen einen Einblick wie ein Bau-
projekt insgesamt abgewickelt wird. 
Mit der Fertigstellung der Zimmererar-
beiten, des Daches und den Feinarbeiten 
erfolgt der Abschluss des Bauprojektes 
und gleichzeitig auch der Baupionier-Aus-
bildung.

Olt Lukas WALTER, HTS/InstPi

Baupionierausbildung
Im Folgenden wird die gegenwärtige Baupionierausbildung vor-
gestellt, die bisher im Rahmen der Ausbildung zum Berufsunter-
offizier erfolgte und künftig während der neuen Kaderanwärter-
ausbildung 2 durchgeführt wird.

am Institut Pionier der Heerestruppenschule
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Fahrtkostenvergütung
Eine Fahrtkostenvergütung nach § 7 des 
Heeresgebührengesetzes 2001 gebührt
1.  Personen im Präsenz- oder Ausbil-

dungsdienst bei Antritt und Beendi-
gung einer Wehrdienstleistung für die 
Fahrt zwischen dem Hauptwohnsitz 
und der militärischen Dienststelle, bei 
der sie Dienst zu leisten haben,

2.  Personen im Präsenz- oder Ausbil-
dungsdienst, die in einem mit Mas-
senbeförderungsmitteln nicht oder 
nur ungenügend versorgten Gebiet 
Wehrdienst leisten oder ihren Haupt-
wohnsitz haben, bei Antritt und Be-
endigung einer Dienstfreistellung für 
die Fahrt auf der Strecke zwischen dem 
Hauptwohnsitz und der militärischen 
Dienststelle, bei der sie Dienst zu leis-
ten haben,

3.  Personen außerhalb einer Wehrdienst-
leistung bei einer Tätigkeit als Organ 
des Bundes in Vollziehung militärischer 
Angelegenheiten nach dem fünften und 
sechsten Abschnitt des zweiten Haupt-
stückes des Wehrgesetzes 2001 (Frei-
willige Milizarbeit) für die Hin- und 
Rückfahrt zwischen dem Hauptwohn-
sitz und dem Ort dieser Tätigkeit,

4.  Wehrpflichtigen des Miliz- und Re-
servestandes bei der Übernahme oder 
Rückgabe von Bekleidungs- und Aus-
rüstungsgegenständen für die Hin- 
und Rückfahrt zwischen dem Haupt-
wohnsitz und dem Ort, an dem die 
Übernahme oder Rückgabe dieser Ge-
genstände zu erfolgen hat,

5.  Personen, die sich einer verwaltungsbe-
hördlichen Prüfung ihrer Eignung zum 
Wehrdienst unterziehen, für die Hin- und 
Rückfahrt zwischen dem Hauptwohnsitz 
und dem Ort dieser Prüfung und

6.  den zur Rückstellung von Bekleidungs- 
und Ausrüstungsgegenständen ver-
pflichteten Personen nach § 33 Abs. 5 
des Wehrgesetzes 2001 für die Hin- und 
Rückfahrt zwischen dem Hauptwohn-
sitz und dem Ort, an dem die Rückgabe 
dieser Gegenstände zu erfolgen hat.

Die Fahrtkostenvergütung gebührt für die 
oben angeführten Fälle in jener Höhe, die 
bei Benützung der Eisenbahn durch Bun-
desbedienstete aufgrund der Reisegebüh-
renvorschrift 1955 anfallen würde und 
dabei keinen ungerechtfertigten Aufwand 
verursacht.
Bei Antritt und Beendigung einer Dienst-
freistellung muss für die Fahrtkostenvergü-
tung ein entsprechender Nachweis der not-
wendigen Fahrtkosten für die Benützung 
eines Massenbeförderungsmittels erbracht 
werden. Damit ist grundsätzlich nur die 
Benützung von öffentlichen Verkehrsmit-
teln möglich. Für Ausnahmefälle wurde 
überdies ausdrücklich klargestellt, dass 

Anspruchsberechtigte, die in einem mit 
Massenbeförderungsmitteln nicht oder 
nur ungenügend versorgten Gebiet Wehr-
dienst leisten oder ihren Hauptwohnsitz 
haben, bei Antritt und Beendigung einer 
Dienstfreistellung ebenfalls Anspruch auf 
Fahrtkostenvergütung haben. 
In zeitlicher Hinsicht muss unbedingt 
berücksichtigt werden, dass aus Grün-
den der Verwaltungsvereinfachung eine 
einheitliche Antragsfrist von vier Wo-
chen hinsichtlich der Geltendmachung 
der Fahrtkostenvergütung normiert ist. 
Wird dieser Anspruch nicht binnen vier 
Wochen nach Beendigung der jeweiligen 
Fahrt bei der zuständigen militärischen 
Dienststelle geltend gemacht, so erlischt 
der Anspruch auf diese Geldleistung. 
Für den Fall, dass für irgendeine der er-
wähnten Fahrstrecken ein militärisches 
Transportmittel vom Bundesheer zur 
Verfügung gestellt wird und daher keine 
Fahrtkosten entstehen können, besteht 
kein Anspruch auf Fahrtkostenvergütung.

Freifahrt
Anspruchsberechtigten, die den Grund-
wehrdienst oder den Wehrdienst als Zeit-
soldat oder den Ausbildungsdienst leisten, 
gebührt nach § 8 des Heeresgebührenge-
setzes 2001 die kostenlose Benützung von 
Massenbeförderungsmitteln für Fahrten 
zwischen dem Hauptwohnsitz und dem Ort 
der Wehrdienstleistung, sofern diese Weg-
strecke mehr als zwei Kilometer beträgt. 
Als Massenbeförderungsmittel gilt jedes 
Beförderungsmittel, welches der Vermitt-
lung des öffentlichen Verkehrs dient und 
dessen Inanspruchnahme mehreren Perso-
nen gleichzeitig, jedoch unabhängig von-
einander gegen Entrichtung eines allge-
mein festgesetzten Fahrpreises offen steht. 
Des Weiteren gebührt der erwähnten Per-
sonengruppe zusätzlich zur Freifahrt die 
Vergütung jener Fahrtkosten für ein Mas-
senbeförderungsmittel im Inland, welche 
diesen Personen für Fahrten auf beliebi-
gen Wegstrecken nachweislich bis zum 
Höchstausmaß von 320 Kilometern pro 
Monat erwachsen („Bildungs- oder Frei-
zeitkilometer“).

ÖSTERREICHCARD  
Bundesheer (Karte bzw. 
 Ergänzungsfahrschein)
Mit November 2015 wurde das Produkt 
VORTEILScard Österreichisches Bun-
desheer (VC ÖBH) durch die neue ÖS-
TERREICHCARD Bundesheer (ÖC-
BH) abgelöst. Der Leistungsumfang soll 
nicht nur eine positive Resonanz für alle 
Personengruppen erzeugen, sondern auch 
zu einer Arbeitserleichterung und Verwal-
tungsvereinfachung für das Militär führen. 

Die ÖSTERREICHCARD Bundesheer 
ist eine vollwertige Netzkarte 2. Klasse 
für das gesamte ÖBB-Schienennetz in 
Österreich mit einer Gültigkeit von zwölf 
Monaten. Beispielsweise können Perso-
nen im Grundwehrdienst bzw. im Aus-
bildungsdienst mit dieser Karte während 
der Dauer dieser Wehrdienste das gesamte 
ÖBB-Schienennetz in Österreich in der 2. 
Klasse benutzen. Darüber hinaus ist für 
ehemalige Grundwehrdiener die unent-
geltliche Nutzung auch für die Zeit nach 
dem Grundwehrdienst sichergestellt und 
bis zum Ende des zwölften Monats ab 
Ausstellungsdatum möglich.
Grundsätzlich muss man bei der ÖC-BH 
zwischen zwei Arten unterscheiden:
• ÖSTERREICHCARD Bundesheer 

(ÖC-BH) im Scheckkartenformat (nach 
freiwilliger Anforderung) und

• Fahrtberechtigung (Ergänzungsfahr-
schein zur ÖC-BH) in Papierform nach 
Zustellung mit Einberufungsbefehlen 
und Ladungen zur verwaltungsbehörd-
lichen Überprüfung der militärischen 
Eignung.

Die Ausstattung von Soldatinnen und 
Soldaten mit der ÖSTERREICHCARD 
Bundesheer bzw. der Fahrtberechtigung 
(Ergänzungsfahrschein zur ÖC-BH) stellt 
eine freiwillige Leistung des Bundesheeres 
dar, welche über den gesetzlichen An-
spruch auf Freifahrt nach dem Heeresge-
bührengesetz 2001 hinausgeht, sofern die 
Inanspruchnahme Massenbeförderungs-
mittel der ÖBB betrifft. 
Soldaten, die den Grundwehrdienst leis-
ten und Personen im Ausbildungsdienst 
sind nach dem Einrücken im Rahmen 
der Belehrung über Ansprüche gemäß 
§ 8 des Heeresgebührengesetzes 2001 

Fahrtkostenvergütung, Freifahrt,  
ÖSTERREICHCARD Bundesheer  
und e-Ticket

F o r t s e t z u n g  S e i t e  1 8
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(Freifahrt) auch über die Möglichkeit des 
Bezuges der ÖSTERREICHCARD Bun-
desheer zu informieren. Das zuständige 
Fachorgan hat die freiwillig ausgefüllten 
Anforderungsscheine der Personengrup-
pe ehestmöglich einzusammeln und an 
die Kartenfirma der ÖBB direkt auf dem 
Postweg zu übermitteln. 
Die Vorteile dieses Angebotes greifen 
überall dort, wo Soldaten schon bisher 
die ÖBB als Massenbeförderungsmittel 
für die Freifahrt benutzt haben. In jenen 
Fällen, wo die Freifahrt für andere öffent-
liche Verkehrsmittel wie Privatbahnen 
und Busse geltend gemacht wird, läuft die 
Verwaltungspraxis betreffend die Abrech-
nung wie bisher weiter (Kostenrefundie-
rung für Fahrscheine etc.).
Für die Ausstattung mit der ÖSTER-
REICHCARD Bundesheer (ÖC-BH) 
bzw. der Fahrtberechtigung kommt fol-
gender Personenkreis in Frage: 
• Personen, die sich einer verwaltungsbe-

hördlichen Prüfung ihrer Eignung zum 
Wehrdienst unterziehen, den Grund-
wehrdienst oder den Ausbildungsdienst 
leisten, 

• Personen im  Auslandseinsatz- 
präsenzdienst, 

• Wehrpflichtige, die zu den Präsenz-
dienstarten Milizübungen, freiwillige 
Waffenübungen und Funktionsdienste, 
außerordentliche Übungen und Ein-
satzpräsenzdienst einberufen worden 
sind sowie 

• Frauen, die Miliztätigkeiten im Rahmen 
von freiwilligen Waffenübungen, Miliz-
übungen oder Funktionsdienst leisten.

Die Geltungsdauer der ÖC-BH beträgt 
für Wehrpflichtige, welche den Grund-
wehrdienst leisten, zwölf Monate, d.h. 
nach Beendigung des Grundwehrdienstes 
ist die unentgeltliche Nutzung der ÖC-
BH weiterhin gültig. 
Sollte ein Wehrpflichtiger im Grund-
wehrdienst oder unmittelbar danach  die 
Absicht erklären, ein Dienstverhältnis 
nach dem sechsten Monat des Grund-
wehrdienstes zum Bund einzugehen, so 
hat dieser keinen Anspruch der unent-
geltlichen Nutzung der ÖC-BH mehr. 
Die ÖC-BH ist in diesem Fall selbständig 
abzugeben bzw. von der Dienststelle ab-
zunehmen. 
Personen im Ausbildungsdienst dürfen 
die ÖC-BH nur mehr für Reisen während 
ihrer sechsmonatigen Ausbildungszeit im 
Rahmen des Wehrdienstes verwenden. 
Mit der Aufnahme in ein Dienstverhält-
nis zum Bund ab dem siebenten Monat 
erlischt der Anspruch der unentgeltli-
chen Nutzung der ÖC-BH und diese 
muss selbständig abgegeben bzw. durch 
die zuständige Dienststelle abgenommen 
werden. 
Eine private Nutzung der ÖC-BH nach 
dem Ausbildungsdienst  ist nicht vorgese-
hen, der Berufssoldat ist in der Folge für 
dienstliche Reisen mit einem e-Ticket zu 
beteilen.
Jene Soldaten, die während des Grund-
wehrdienstes oder des Ausbildungsdiens-
tes dieses Angebot der ÖSTERREICH-
CARD Bundesheer nicht nutzen wollen, 
bekommen wie bisher nach den gelten-

den Bestimmungen ihren Anspruch auf 
Freifahrt mittels Vorschusszahlung bzw. 
Refundierung abgegolten.
Die Geltungsdauer der Fahrtberechti-
gungen (Ergänzungsfahrschein zur ÖC-
BH) in Papierform für alle anderen An-
spruchsberechtigten ist je nach Anlassfall 
(z. B. für die Dauer der Milizübung) zeit-
lich befristet.
Während der gesamten Gültigkeitsdauer 
der ÖC-BH und der Fahrtberechtigung 
in Verbindung mit einem gültigen Wehr-
dienstausweis oder der Ersatzbescheini-
gung bzw. einem amtlichen österreichi-
schen Lichtbildausweis in Verbindung 
mit dem Einberufungsbefehl oder der La-
dungsaufforderung zur Stellung sind die 
Inhaber berechtigt, alle regulären Züge 
der ÖBB-PV AG innerhalb Österreichs 
in der zweiten Wagenklasse, den IC-Bus 
von GRAZ nach KLAGENFURT und 
umgekehrt sowie auch die Schnellbahn 
(S-Bahn) in den Großräumen WIEN und 
GRAZ unentgeltlich zu nutzen. 
Mit der ÖC-BH und der Fahrtberech-
tigung sind alle gesetzlichen Ansprüche 
auf Fahrtkostenvergütung bzw. Freifahrt, 
sonstige ÖBB-Fahrten im Rahmen der 
Ausübung des Wehrdienstes sowie sons-
tige ÖBB-Fahrten, welche in die private 
Nutzung einzuordnen sind, abgegolten. 
Die Fahrtberechtigung und ÖC-BH gel-
ten nicht für Fahrten mit anderen Eisen-
bahnverkehrsunternehmen (wie z. B.: der 
WESTbahn GmbH) oder öffentlichen 
Verkehrsmitteln (wie z.B.: ÖBB-Postbus 
GmbH, Wiener Linien, usw).

e-Ticket für Personen ohne 
ÖC-BH oder Fahrtberechtigung
Bei Reisebewegungen nach Heeres-
gebührengesetz 2001 kann für Perso-
nengruppen bei Inanspruchnahme der 
ÖBB-Bahnen im Zuge von dienstlich 
angeordneten Reisen (einschließlich der 
Vor- und Nachbereitung eines Einsatzes) 
das e-Ticket seine Anwendung finden. 
Die elektronische Zusendung des e-Ti-
ckets an den Bedarfsträger stellt sowohl 
eine Verwaltungsvereinfachung für das 
Militär als auch eine Serviceleistung für 
die Truppe dar.
In der Praxis betrifft dies Personen ohne 
ÖC-BH oder Fahrtberechtigung, welche 
Präsenz- oder Ausbildungsdienst leisten. 
Mit dem e-Ticket werden alle mit den 
ÖBB durchgeführten Reisen zentral ge-
bucht und erforderlichenfalls Reservie-
rungen durchgeführt. 
Nach Durchführung der Buchung wird 
das e-Ticket auf die angegebene E-Mail-
Adresse des Bedarfsträger übermittelt so-
wie einmal als elektronischer Akt an die 
Dienststelle bzw. den Verband zur Kon-
trolle übersendet und eine Rechnung an 
die abrechnende Stelle übermittelt. 
Pro e-Ticket wird eine „ID-Nummer“ 
vergeben, welche eine eindeutige Zuord-
nung zum Bedarfsträger ermöglicht. Das 
e-Ticket ist mit einer Geltungsdauer für 
den gebuchten Reisetag und den Folgetag 
und nur in Verbindung mit dem Dienst-
ausweis bzw. Wehrdienstausweis gültig.

Mag. Christoph Ulrich, DiszBW

Das Sprachinstitut des Bundesheeres 
hat bereits im September des Vorjahres 
eine Arabisch-Sprachfibel für den As-
sistenzeinsatz Migration hsF herausge-
bracht. Mittlerweile ist die Fibel auch als 
App für Android-Smartphones verfügbar. 
Die App kann im Google Play Store in 
der Suchfunktionsleiste unter den Be-
griffen „Arabisch-App; Bundesheer; 
Arabisch-App des Bundesheeres oder 
Daniel Soudek“ gefunden werden.
Die Sprach-App Arabisch soll die ös-
terreichischen Soldaten bei ihrer Arbeit 
unterstützen und eine einfache Kommu-
nikation mit arabischsprachigen Flücht-
lingen an der Grenze, aber auch in der 
Flüchtlingsbetreuung möglich machen.
Aufgrund der zahlreichen Dialekte der 
arabischen Sprache ist ein Kommuni-
kationserfolg oft nur eingeschränkt zu 
erzielen. Um diesem Umstand möglichst 
wirksam entgegenzutreten, wurde die 
Sprach-App in schriftlicher und akusti-
scher Form in der arabischen Hochspra-
che erstellt, die dem Syrischen nahe ist. 
Das heißt, es gibt die Möglichkeit, die je-
weiligen Begriffe und deren Aussprache 
sowohl in Arabisch als auch in Deutsch 
anzuhören.

Sprache verbindet
Die Fähigkeit, einfache Informationen 
und Floskeln zwischen Flüchtlingen 
und Einsatzkräften auszutauschen, ist 
nicht nur ein Schritt zu einer verbesser-
ten Kommunikation, sondern auch ein 
Nachweis der freundschaftlichen Absicht 
und der Bereitschaft, helfen zu wollen.
Da naturgemäß nie alle Kommunika-
tionssituationen von vornherein ab-
deckbar sind, werden Anregungen, die 
zur Verbesserung bzw. Erweiterung der 
Sprachapplikation Arabisch beitragen, 
unter daniel.soudek@bmlvs.gv.at gerne 
entgegengenommen. 

Die Redaktion

Arabisch-App
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ausbildung

ausbildung als Jagdkommando-Soldat 
mit der Einsatzausbildung 1 erfolgreich 
abgeschlossen wurde.

Allgemeine Jagdkommando-
Grundausbildung
Diese erfolgt nach der Kaderanwärteraus-
bildung 1 in der Dauer von sechzehn Wo-
chen beim Jagdkommando und bezweckt 
die Vorbereitung der Teilnehmer auf das 
Auswahlverfahren. 
Ausbildungsinhalte sind: 
• Schießausbildung, 
• Gefechtsdienst, 
• Sanitätsausbildung für 

Spezialeinsatzkräfte, 
• Luftlandeausbildung, 
• Nahkampf und der 
• Erwerb von Heereslenkerberechtigungen.

Auswahlverfahren
Beim Auswahlverfahren in der Dauer von 
drei Wochen erfolgt die Feststellung der 
körperlichen Leistungsfähigkeit und psy-
chische Eignung für den Jagdkommando 
Grundkurs.
Beim Auswahlverfahren müssen in der 
ersten Woche folgende körperlichen Leis-
tungen erbracht werden:
• 30 Meter Klettern im Bärenhang am 

schräg nach oben gespannten Seil;
• 300 Meter in einem Zug Kleider-

schwimmen in 11 Minuten (mit Hemd 
und Hose, ohne Schuhe);

• Wassersprung aus 10 Metern Höhe, auf 
Kommando und ohne Zeitverzug;

• 24km Gepäcksmarsch (10 Kilogramm 
Rucksackgewicht) in hügeligem Gelände 
in weniger als 3 Stunden und 30 Minuten;

• Hindernisbahn in maximal 5 Minuten 
10 Sekunden überwinden.

Das Jagdkommando ist eine Spezialein-
satzkraft des Österreichischen Bundes-
heeres. Jagdkommandosoldaten werden 
unter schwierigsten Gelände- und Witte-
rungsbedingungen zur Bewältigung ext-
remer Gefahrensituationen ausgebildet.
Zu den Kernfähigkeiten des Jagdkom-
mandos zählen Spezialaufklärung, 
Kom mandounternehmen einschließlich 
Ge fan genenbefreiung, legen von Hin-
terhalten und Störaktionen sowie mili-
tärische Unterstützung. 
Bei etwaigen Evakuierungen gewährleis-
ten Jagdkommandosoldaten die Sicher-
heit der Staatsbürger, wie dies schon in 
Ägypten und Libyen erfolgte.
Der Einstieg in die Ausbildung zum 
Jagdkommando-Soldaten erfolgt mit der 
Allgemeinen Jagdkommando-Grundaus-
bildung nach der neuen Kaderanwärter-
ausbildung 1. Die Absolvierung dieser 
Ausbildung ist nur im Rahmen eines Aus-
bildungsdienstes und in Folge als Militär-
person auf Zeit möglich. 

Ausbildungsablauf
• Basisausbildung Kern,
• Basisausbildung 1,
• Kaderführungsausbildung im Rahmen 

der neuen KAAusb 1,
• Allgemeine Jagdkommando-

Grundausbildung,
• Auswahlverfahren,
• Jagdkommandogrundkurs und 
• Einsatzausbildung 1.
Die neue Ausbildung der Soldaten beim 
Jagdkommando wird als Ersatz für die 
neue Kaderanwärterausbildung 2-3 ange-
rechnet, wenn im Zuge des Jagdkomman-
do Grundkurses die rechtlichen Module 
der Kaderanwärterausbildung 3 für Be-
rufsunteroffi  ziere an der Heeresunteroffi  -
ziersakademie absolviert und die Grund-

Jagdkommando-Soldaten

F o r t s e t z u n g  S e i t e  2 0

Außerdem hat der Kaderanwärter die so-
genannte „A-E-Testung“ zu absolvieren. 
Dabei müssen fünf Übungen gemäß der 
nachstehenden Tabelle nacheinander ab-
solviert werden.

Ü B U N G DAUER ANZ.
Klimmzüge 60 sek 6
Kniebeugen 120 sek 48
Liegestütze 120 sek 31
SitUps 120 sek 25
Hock-Wechsel-Sprünge 60 sek 19
2400-Meter-Lauf unter 12 min

Innerhalb der vorgegebenen Zeitdauer 
sind so viele Wiederholungen wie mög-
lich durchzuführen. Zwischen den Übun-
gen ist jeweils eine Minute Pause. 60 Se-
kunden nach der letzten Übung muss der 
Kaderanwärter noch einen 2400m Lauf 
unter 12 Minuten absolvieren.
In der zweiten Woche wird die psychi-
sche Eignung durch den Psychologen des 
Jagdkommandos getestet. Diese Über-
prüfungen fi nden im Zuge einer Belas-
tungsübung statt. Abschließend wird die 
Sensomotorische Fähigkeit festgestellt.
Am Ende des Auswahlverfahrens erfolgt 
eine Bestenreihung, wonach die Zulas-
sung der benötigten Bewerber zum  Jagd-
kommando Grundkurs erfolgt.

Jagdkommando Grundkurs
Der Jagdkommando Grundkurs in der 
Dauer von zwanzig Wochen ist für die 
Spezialeinsatzkräfte (Teamsoldaten) vor-
gesehen. In dieser weiterführenden Aus-
bildung werden die Soldaten zu funktio-
nierenden Teams zusammengeschweißt. 
Ausbildungsinhalte sind:
• Gefechtsdienst,
• Technische Ausbildung,
• Spezialaufklärung,
• Sprengausbildung,
• Schießen für Spezialeinsatzkräfte,
• Fernmeldeausbildung,
• Spezielle Absetz- und Aufnahmeverfah-

ren mit Hubschraubern und
• Fallschirmsprungausbildung.

Die neue Ausbildung zum
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ausbildung

Einsatzausbildung 1
Die Einsatzausbildung 1 beginnt nach 
dem Jagdkommando Grundkurs mit der 
Teamausbildung sowie der Spezialisierung 
der Jagdkommandosoldaten.  Nach der 
Beförderung zum Wachtmeister nach 18 
Monaten wird diese Ausbildung mit der 
Einsatzausbildung 2 und 3 fortgesetzt.
Um in schwierigen Einsätzen erfolgreich 
zu sein, müssen die Jagdkommandosol-
daten ein perfektes Team bilden. Dazu ist 
ein hohes Maß an Fachwissen und Kön-
nen erforderlich. Dies wird durch Spezi-
alisierung der einzelnen Jagdkomman-
dosoldaten erreicht. Jedes Teammitglied 
wird in einem der Bereiche Waff entech-
nik, Sanität, Funk und Kommunikation 
sowie Sprengtechnik spezialisiert.
Ausbildungsinhalte sind:
• Fallschirmsprungausbildung (Freifall),
• Überlebensausbildung,
• Häuserkampf,
• Gebirgsausbildung Sommer sowie Winter, 
• Fahrtechniktraining,
• Amphibische Ausbildung,
• Vertiefung der Sanitätsausbildung,
• Ausbildung an schweren Waff en.
Nach der Einsatzausbildung 1 wird das be-
gehrte Jagdkommando-Abzeichen verlie-
hen. Ab diesem Zeitpunkt sind die Jagd-
kommandosoldaten einsatzverwendbar. 

Danach erfolgen regelmäßige Übungen 
im In- und Ausland, zusätzliche Spezi-
alisierungen bei der Fallschirmsprung-, 
Scharfschützen- und Kampfschwimmer-
ausbildung sowie Auslandseinsätze.
Die Einsatzausbildung 2 und 3 schließen 
die Ausbildungen der Kommandosolda-
ten ab. Diese enthält unter anderem die 
Klimazonenausbildung sowie die Spezi-
alisierungen der Teams. Dabei wird zwi-
schen Luftbeweglichen-, Amphibischen-, 
Alpin- und Mobilityteams unterschieden.

Die nächste Jagdkommando-Grundaus-
bildung beginnt im Februar 2017.

Weitere Informationen können der Homepage 
www.jagdkommando.bundesheer.at

entnommen oder unter der Telefonnum-
mer 050201/2035100 eingeholt werden.

OStWm Th omas Puntigam, JaKdo

und behaupten Sie nichts, was sich 
nicht durch Tatsachen bestätigen lässt. 
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Kame-
raden oder Vorgesetzte namentlich 
nennen. Fragen Sie im Zweifelsfall die 
Betroff enen und holen Sie deren Zu-
stimmung ein.

Geotagging
Smartphones und Tablets sind heute stan-
dardmäßig mit GPS-Modulen ausgestat-
tet. Es besteht also die Möglichkeit, dass 
Sie in geposteten Bildern die Koordina-
ten vom Ort und der Zeit der Aufnahme 
mitspeichern. Dies kann bei Einsätzen im 
In- und Ausland zu einer lebensbedroh-
lichen Gefahr für Sie und Ihre Kamera-
den werden. Versichern Sie sich daher, 
dass die Funktion „Geotagging“ bzw. das 
GPS-Modul auf Ihrem Gerät deaktiviert 
ist. Vermeiden Sie auf jeden Fall soziale 
Plattformen wie etwa „Foursquare“. Bei 
solchen Diensten kann Ihr Standort je-
derzeit mitverfolgt werden.

Privatsphäre & Sicherheit
Achten Sie darauf, dass Ihre Privatsphä-
re-Einstellungen (Privacy Settings) kor-
rekt eingestellt sind. Überlegen Sie vor 
dem Posten, wem Sie Ihren Beitrag zei-
gen wollen. Denken Sie daran, dass auf 
vielen Plattformen Inhalte auch geteilt 
werden können. Rasch gelangen so In-
halte auch ohne Ihre Zustimmung oder 
Ihr Wissen an die Öff entlichkeit.
Eine nicht zu unterschätzende Gefahr 
stellt auch der sogenannte „Identitäts-
diebstahl“ dar. Überlegen Sie daher 
genau, auf welchem Gerät Sie sich ein-
loggen. Vergessen Sie auch nicht, sich 
wieder auszuloggen und achten Sie auf 
die Passwort-Sicherheit.
Bei Fragen können Sie sich per Mail an: 
facebook@bmlvs.gv.at wenden.

Die Redaktion

Selbstverständlich steht es Soldaten des 
Bundesheeres frei, Soziale Medien zu 
nutzen. Weil der Dienst im Heer aber 
einige Besonderheiten mit sich bringt, 
sollten auf Facebook & Co ein paar Re-
geln beachtet werden. 
Die folgenden Tipps sollen Ihnen hel-
fen, dienstliche und private Probleme 
im Umgang mit Sozialen Medien zu 
vermeiden.

Erst nachdenken, dann posten
Wägen Sie Ihre Beiträge sorgfältig ab, 
bevor Sie sie posten. Einmal veröff ent-
licht, können Ihre Postings nur noch 
schwer oder gar nicht aus dem World 
Wide Web entfernt werden. Das Inter-
net vergisst nichts! Überprüfen Sie da-
her, ob Sie bewusst oder aus einer Ge-
fühlsregung heraus posten. Auch Bilder 
und Videos mit Szenen einer ausgelas-
senen Party können für Sie Spätfolgen 
haben. Viele Arbeitgeber machen sich 
von ihren Mitarbeitern bereits vorab in 
Sozialen Medien ein Bild.

Respekt
Nicht nur im Privatleben und während 
des Dienstes, auch  bei Ihren Aktivitäten 
in Sozialen Medien sollten Sie einen res-
pektvollen Umgang pfl egen. Bleiben Sie 
bei Ihren Postings höfl ich und beachten 
Sie die Netiquette-Regeln der jeweili-
gen Social-Media-Plattform. Versuchen 
Sie, sachlich zu bleiben, auch wenn eine 
Diskussion hitzig wird.

Dienstlich oder Privat
Es sollte Ihnen bewusst sein, dass jedes 
Foto oder Video, das Sie in Uniform 
zeigt, Sie zu einem Teil des Bundeshee-
res macht. Aber auch Ihr Profi lbild und 
Ihre Personenbeschreibung können Sie 
mit dem Bundesheer in Verbindung 
bringen. Außenstehende nehmen Sie 
dadurch als „Bundesheer“ wahr. Stellen 
Sie daher bei Ihren Aussagen sicher, dass 
es für andere klar erkennbar ist, ob Sie 
als Angehöriger des Bundesheeres oder 
als Privatperson posten.

Fotos und Videos
Beachten Sie beim Posten von Fotos 
und Videos, welche Personen zu erken-
nen sind. Es besteht die Gefahr, dass Sie 
deren „Recht am eigenen Bild“ verlet-
zen. Unterlegen Sie Videos mit Musik, 
müssen Sie über gewisse Rechte verfü-
gen, weil Sie ansonsten das Urheber-
recht verletzen könnten. Und denken 
Sie als Soldat außerdem daran, dass das 
Fotografi eren und Filmen auf vielen mi-
litärischen Liegenschaften verboten ist.

Gesetze beachten
In Sozialen Medien gelten dieselben 
Gesetze wie sonst auch. Vermeiden Sie 
daher Beleidigungen oder Drohungen 

information

SOCIAL MEDIA GUIDELINES
Sicherer Umgang mit Facebook, YouTube & Co

stimmung ein.stimmung ein.

Sie leisten Dienst im 

  Bundesheer und nutzen

    Soziale Medien?



information

21

Allgemeines
Bei der Klausur der Bundesregierung in 
Schladming am 26. und 27. September 
2014 wurde beschlossen, den Vollzug der 
Agenden des Heeresversorgungsgesetzes 
(HVG) an die Allgemeine Unfallversiche-
rungsanstalt (AUVA) zu übertragen. 
Das Ende 2015 beschlossene Sozial-
rechts-Änderungsgesetz 2015 beinhaltet 
das ab 1. Juli 2016 anzuwendende Bun-
desgesetz über die Entschädigung für 
Heeresschädigungen (Heeresentschädi-
gungsgesetz – HEG) und hebt das Hee-
resversorgungsgesetz (HVG) mit Ablauf 
des 30. Juni 2016 auf.
Nach den Bestimmungen des HVG 
wurden Gesundheitsschädigungen, die 
Soldaten und Soldatinnen insbesondere 
infolge des Präsenz- oder Ausbildungs-
dienstes erleiden, finanziell entschädigt. 
Über die Verfahren nach dem HVG ent-
schied das Bundesamt für Soziales und 
Behindertenwesen. 
Zum 1. Jänner 2015 standen 1.818 Be-
schädigte und Hinterbliebene im Bezug 
von Rentenleistungen nach dem HVG. 
Die Rentenleistungen wurden nach un-
fallversicherungsrechtlichen Kriterien be-
messen. Zuletzt kam es jährlich zu etwa 30 
neuen Rentenzuerkennungen. Leistungen 
für Unfallfolgen werden auch im Rahmen 
der gesetzlichen Sozialversicherung er-
bracht. Die Unfallversicherung nach dem 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 
(ASVG) wird von der AUVA (Allgemei-
ne Unfallversicherungsanstalt) vollzogen. 
Von der AUVA werden gegenwärtig mehr 
als 70.000 Renten (Versehrten- und Hin-
terbliebenenrenten) erbracht.
Mit dem Heeresentschädigungsgesetz 
wird die Abwicklung der staatlichen Leis-
tungen für geschädigte Personen im Prä-
senz- oder Ausbildungsdienst und weite-
re nach dem HVG anspruchsberechtigte 
Personen der AUVA übertragen, d.h. der 
Vollzug durch die AUVA findet im über-
tragenen Wirkungsbereich statt. 
Nunmehr werden die geschädigten Perso-
nen im Präsenz- oder Ausbildungsdienst 
und sonstigen Anspruchsberechtigten 
(der Personenkreis entspricht jenem des 
HVG) grundsätzlich den gesetzlich Un-
fallversicherten gleichgestellt und nach 
dem Heeresentschädigungsgesetz die 
Leistungen der gesetzlichen Unfallversi-
cherung nach dem ASVG (Versehrten- 
und Hinterbliebenenrente, Unfallheil-
behandlung, Rehabilitation) von der 
AUVA zuerkannt erhalten. 
Entschädigungsberechtigte Personen sind 
Soldaten, die infolge des Präsenz- oder 
Ausbildungsdienstes, einschließlich ei-
ner beruflichen Bildung im freiwillig 
verlängerten Grundwehrdienst oder im 
Wehrdienst als Zeitsoldat eine Gesund-
heitsschädigung erlitten haben. Für die 
Anerkennung von Gesundheitsschädi-
gungen sind die Kriterien über Arbeitsun-
fälle und Berufskrankheiten nach ASVG 

Neuerungen im militärischen Versorgungsrecht
sinngemäß heranzuziehen. Die 
Gesundheitsschädigung ist als 
Dienstbeschädigung nach den 
für die gesetzliche Unfallver-
sicherung nach dem ASVG 
geltenden Bestimmungen zu 
entschädigen.
Ebenso ist die AUVA ab Juli 
2016 auch für die Abwicklung 
der diversen gesetzlichen Leis-
tungsansprüche (Rente, sons-
tige Dauerleistungen, einkom-
mensabhängige Leistungen) 
der bereits nach dem HVG 
anerkannten Anspruchsberech-
tigten zuständig. 
Deren Ansprüche sollen gewahrt werden 
und die Renten und sonstigen wiederkeh-
renden Geldleistungen weiterhin jährlich 
angepasst werden. Die Renten nach dem 
HVG sollen künftig als Versehrten- und 
Hinterbliebenenrenten nach dem ASVG 
gelten, wobei eine Änderung einer aus 
dem HVG übergeleiteten Rente nur bei 
wesentlichen Änderungen in den Verhält-
nissen im Sinne des ASVG erfolgen soll. 
Die nach dem HVG zuerkannte Renten-
höhe soll (inklusive Anpassung) somit 
auch weiterhin gebühren bzw. betrags-
mäßig gewahrt bleiben, sofern keine we-
sentliche Besserung im Gesundheitszu-
stand eintritt. Bei den von der AUVA zu 
übernehmenden einkommensabhängi-
gen Leistungen nach dem HVG soll kei-
ne Neubemessung, aber eine Einstellung 
der Leistung bei Überschreitung einer 
Einkommensgrenze vorgesehen werden. 
Durch die Übertragung der Agenden an 
die AUVA sind auf Grund deren enormer 
Erfahrungen im Unfallversicherungsrecht 
erhebliche Synergieeffekte bei der Admi-
nistration der Einzelfälle zu erwarten. Da-
durch wird auch eine Reduktion im Be-
reich des Personalbedarfes erreicht werden 
können. Der Leistungsaufwand für die 
Vollziehung des Heeresentschädigungsge-
setzes wird der AUVA vom Bund ersetzt.

Übergangsrecht für bestehende 
Ansprüche und laufende Verfahren
Abschnitt II des Heeresentschädigungs-
gesetzes enthält das Übergangsrecht und 
sieht Überleitungs-bestimmungen für die 
nach dem HVG anspruchsberechtigten 
Personen bzw. die laufenden Leistungs-
bezieher vor. 
Dem Übergangsrecht werden allgemeine 
Grundsätze des Heeresentschädigungs-
gesetzes vorangestellt: Zum einen sollen 
personenbezogene Ansprüche, Berech-
tigungen und Verpflichtungen aus dem 
Bereich des HVG gewahrt werden und 
zum anderen soll, soweit die Agenden 
nicht auf die AUVA übergehen, das Bun-
desamt für Soziales und Behinderten-
wesen weiterhin für den Vollzug unter 
Anwendung des HVG zuständig bleiben.

Zum 30. Juni 2016 anhängige Verfah-
ren sollen nach den Bestimmungen des 
HVG noch abgeschlossen werden. Die 
Entscheidung soll grundsätzlich den 
Leistungszeitraum bis zum 30. Juni 2016 
umfassen; dies gilt auch für Verfügun-
gen nach dem AVG (Wiederaufnahme 
des Verfahrens, Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand, Abänderung und Aufhe-
bung von Bescheiden), die Sachverhalte 
vor diesem Zeitpunkt betreffen. 
Die nach dem HVG erbrachten lau-
fenden Leistungen (Rentenleistungen, 
sonstigen Dauerleistungen und einkom-
mensabhängigen Leistungen) sollen ab 1. 
Juli 2016 auf die AUVA übergehen und 
nach dem dritten Teil des ASVG unter 
Berücksichtigung von § 1 Abs. 7 HEG 
vollzogen werden. 
Sofern nach dem Übergangsrecht noch 
eine Entscheidungskompetenz des Bun-
desamtes für Soziales und Behinderten-
wesen besteht, gelten für die Rechtsmittel 
die Bestimmungen des HVG, es besteht 
weiterhin ein Rechtszug zum Bundesver-
waltungsgericht und in der Folge zum 
Verwaltungs- und Verfassungsgerichts-
hof. Nach einer Aufhebung einer Ent-
scheidung bleiben das Bundesamt für 
Soziales und Behindertenwesen oder das 
Bundesverwaltungsgericht für die Ver-
fahrensfortsetzung und die Entscheidung 
zuständig. 
Ansonsten gilt in Verfahren der AUVA 
für die Anspruchsberechtigten nach dem 
Heeresentschädigungsgesetz das Verfah-
rensrecht des ASVG bzw. im Sozialge-
richtsverfahren das ASGG. Nach Erhalt 
eines Bescheides der Leistungsabteilung 
der AUVA kann – sofern man mit dessen 
Inhalt nicht einverstanden ist – dagegen 
Klage bei dem im Bescheid genannten 
Gericht oder bei der AUVA schriftlich 
eingebracht oder mündlich zu Protokoll 
gegeben werden. Diese Klage muss bin-
nen vier Wochen ab Zustellung des Be-
scheides erhoben werden.

Mag. Christoph Ulrich, DiszBW

Heeresentschädigungsgesetz ab 1. Juli 2016
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Milizinformation im Internet

      Übersicht
Hier fi nden Sie einen Überblick über alle wesentlichen 
Inhalte dieser Seite mit direkter Auswahlmöglichkeit.

      „Neuausrichtung der Miliz“
Informationen über die „Miliz im ÖBH2018“

      Stellenangebot
Es besteht die Möglichkeit, sich mittels „Web-Formular“ 
für eine Miliztätigkeit bei einem Miliz- oder präsenten 
Verband zu bewerben.
– Einheiten suchen Kadersoldaten
– Expertenstäbe
– Personal für Inlandsaufgaben
– Informationen bei Interesse an einem Auslandseinsatz

      Ausbildung und Übungen
– Laufbahn für Unteroffi ziere und Offi ziere
– Ausbildungsabschnitte
– Aktuelles Ausbildungsangebot
– Katalog: Anrechnungen von militärischer Ausbildung
– Übersicht der Waffenübungen

      Bezüge
– Finanzielle Ansprüche
– Milizgebührenrechner
Zustehende Beträge für eine Präsenzdienstleis-
tung können berechnet werden!

      Wissenswertes und Medien
– Zeitschrift MILIZ-info – mit einer Beitragsübersicht 

über relevante Themen für die „Miliz“
– Miliz-Service der Militärbibliothek
– Formulare für Einsätze und Übungen
– Relevante Gesetze und Verordnungen

      Kontakt und Anregungen
Adressen der Ergänzungsabteilungen der Militärkom-
manden in den Bundesländern
Es besteht die Möglichkeit mittels „Web-Formular“ 
Anregungen oder Bemerkungen die „Miliz“ betreffend 
anzubringen.
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-Bestellkarte

Onlineshop: www.info-team.at               Tel: 0676/501 73 80

Bestellkarte für Wehrpfl ichtige

Postgebühr

zahlt

Empfänger!
   Ich bestelle:

   .......... Stück
   Miliz-Handbuch 2014
   zum Preis von
   EUR 32,70
   (zzgl. Versandspesen)

und ersuche um Zusendung per Nachnahme!

Datum       Unterschrift

An die
Redaktion „MILIZ info“
BMLVS/AusbA

Roßauer Lände 1
1090 Wien

Die Redaktion leitet die Bestellkarte
an den Verlag weiter!

Bitte

ausreichend

frankieren!

Vorname/Firma

Familienname/Nachname

Straße/Nummer

PLZ/Ort/Land

Datum   Unterschrift

AMEDIA
Truppendienst ABO-Service

Sturzgasse 1a
A-1140 Wien

   Ich bestelle:

   .......... Stück
   Miliz-Handbuch 2014
   zum Preis von
   EUR 32,70
   (

Taschenbücher
TRUPPENDIENST

zum Bestellen

 

1799

Feldbett

1399

Kugelschreiber Tactical

1899

Erste-Hilfe-Set Groß

Bermuda

Band 1:  Humanitäts-, Kriegs- und Neutralitätsrecht sowie 
Kulturgüterschutz – Leitfaden durch das Völker-
recht für die Truppe (1991) EUR 8,10

Band 5:  Geländekunde (1991 – 4. Aufl .) EUR 8,10
Band 7:  Der Erste Weltkrieg (1981) EUR 10,30
Band 9:  Kartenkunde (2001 – 5. Aufl .) EUR 33,- 
Band 16:  Gefechtsbeispiele aus dem Zweiten Weltkrieg 

(1971) EUR 10,30
Band 17A: Elektronische Kampfführung I (2003) EUR 25,-
Band 18:  Ausbildungspraxis (1990) EUR 10,30
Band 19:  Geschichte des europäischen Kriegswesens (I) 

(1972) EUR 7,40
Band 22:  Die Nachkriegszeit 1918 - 1922 (1973) EUR 9,80
Band 24:  Geschichte des europäischen Kriegswesens (II) 

(1974) EUR 9,80
Band 26:  Partisanenkampf am Balkan (1987) EUR 9,80
Band 33:  Allgemeiner Stabsdienst - Ein Beitrag zur Organi-

sationskultur (1997) EUR 13,-
Band 34:  Fremde Heere - Die Streitkräfte der Staaten des 

Nahen Ostens und Nordafrikas
 A: Staaten und Streitkräfte (1994) EUR 26,10
 B: Regionale Organisationen, Konfl ikte und  

 deren Ursachen (1995) EUR 21,20
 C: Waffen und Gerät I (1995) EUR 17,90
 D: Waffen und Gerät II (1995) EUR 10,60
Band 35:  Führungs- und Organisationslehre I - Methodi sches 

Vorgehen und Arbeitstechniken (1997) EUR 23,40
Band 36:  Führungs- und Organisationslehre II - Führungs-

verhalten (1997) EUR 20,10
Band 39:  Gefechtsbeispiele II - Naher Osten, Falkland, Golf-

Region, Somalia (1998) EUR 16,10
Band 40:  Technologie der Panzer I - III
 I: Entwicklungsgeschichte, Panzerschutz,  

Konfi guration (1998) EUR 16,10
 II: Bewaffnung, Munition, Ziel- und Sichtgeräte, 

Feuerleit- und Richtanlagen, Panzerabwehrfl ug-
körper (1999) EUR 16,10

 III: Beweglichkeit auf dem Gefechtsfeld, Panzer-
motoren, Lenkgetriebe, Federung und Laufwerk, 
Bodenmechanik (2000) EUR 16,10

Band 41:  Guerillakriege (2004) EUR 20,-
Band 43:  Taktik und Ausbildung I - III
 I: Führungsvoraussetzungen (2001) EUR 20,-
 II: Einsatz der Waffen (2002) EUR 20,-
 III: Im Gefecht (2002) EUR 20,-
Band 45:  Geiselhaft und Kriegsgefangenschaft - Opfer, 

Täter, Überlebensstrategien (2001) EUR 20,-
Band 46:  Führungsverfahren auf Ebene Brigade und 

Bataillon (2005) EUR 22,-
TD-TB: International Handbook Military Geography 

(in englischer Sprache) EUR 30.-
TD-TB:  Waffentechnik I, Band 1, Rohrwaffen, Lenkwaffen 

und Flugkörper, Ballistik, Zielen und Richten 
(2. Aufl age 2006) EUR 25,-

TD-TB: UNDOF - Das Buch zum Einsatz (2006) EUR 30,-
TD-HB: Einsatzrecht für Friedensunterstützende, 

Huma nitäre und Katastrophenhilfeneinsätze 
(2006) EUR 30,-

TD-TB  Waffentechnik I, Band 2, Geschütze, Waffen 
in Entwicklung, Nichttödliche Waffensysteme, 
Ballistik, Physikalische Grundlagen 
(2. Aufl age 2007) EUR 30,-

TD-TB  Die Führung der Kompanie (2008) EUR 30,-
TD-HB  Strategie denken (2008) EUR 35,- 
TD-HB  Militäroperationen und Partisanenkampf in 

Südosteuropa - Vom Berliner Kongress zum Ende 
Jugoslawiens (2009) EUR 40,-

TD-HB Rüstung in Europa (2011) EUR 35,-
TD-HB Military Geography - Volume 2 (2011) EUR 35,-
TD-TB UNIFIL – Das Buch zum Einsatz (2012) EUR 30,-
TD-TB Die Führung des Zuges und der Gruppe Teil A 

(2012) EUR 30,-
TD-TB Die Führung des Zuges und der Gruppe Teil B 

(2012) EUR 25,-
TD TRUPPENDIENST (SCHUBER) 

mit 8 Taschenbüchern EUR 99,90
TD-HB Militärisches Einsatzrecht - Inland (2013) EUR 35,-
TD-HB Moderne Seemacht Band I bis Band III (2015)
 (gemeinsam in einem Schuber) EUR 90,-

7299

 
schwarz, ein stabiler Kugelschreiber mit 
Clip, Kappe mit Kronendesign, Tactical Pen 
Kubotan, Länge: 14,5 cm, Gewicht: 48 g 
Internet: Bundesheer

stabiles faltbares Feldbett mit Rahmen und Füßen aus Aluminium, 
Polyesterbezug in oliv,  mit Transporttasche in oliv,
Liegefl äche: 190 x 65 x 41 cm, Gewicht 6 kg
Internet: Bundesheer

oliv, Schere und Sicherheitsnadeln, Heftpfl aster, Mullbinden, elas-
tische Binden, Wattestäbchen, Pinzette, Bandagen, Alkoholtücher, 
Dreieckstücher, Beatmungsmaske, 18 x 12 x 7 cm
Internet: FAN Corner

oliv, 2 seitliche Einschubtaschen,
2 Gesäß-Pattentaschen und
2 seitliche Beintaschen, verstellbare
Taillenweite, Baumwollmischgewebe,
Größen: S(48), M (50), L (52), XL (54), XXL (56)
Internet: Outdoor

 

 

               Tel: 0676/501 73 80



INHALTZeitungsanschrift

P.b.b., Vertragsnummer: GZ02Z030049 M, Erscheinungsort: Wien, Verlagspostamt 1090 Wien, DVR: 0000159

Ja, ich will      abonnieren!
Ich erhalte das Jahresabo (6 Hefte und die erscheinenden Sonderhefte),
beginnend mit der ersten Ausgabe des Jahres nach Einlangen der Bestellung
zum Preis von € 20,- im Jahr, inkl. Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Ich bestelle folgende         -Bücher:Ich bestelle folgende         -Bücher:

Die Liste der lieferbaren Taschenbücher � nden Sie unter: www.bundesheer. at/truppendienst
Bestellung auch mit FAX (+43 1 9821322-311) oder E-Mail (of� ce@amedia.co.at) möglich

VERLAGSGARANTIE: Sie können Ihre Bestellung innerhalb von 15 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform widerrufen 
bei: AMEDIA, TRUPPENDIENST ABO-Service, Sturzgasse 1a, A-1140 Wien
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Hüfttasche mit Trinkfl asche

1199

Mission Sensor

 
 

Shirt Regular Fit

schwarz, Kunststoffrahmen, Standard CEEN 166,
Schusstest 6 mm Stahlkugel 120 m/sec,
Sonnenschutz UV 400, verpackt in Kunststoffhülle
Internet: Outdoor

oliv, verstellbarer Hüftgurt mit kleinen Reißverschlusstaschen,
2 Taschen mit RV, Innentasche mit RV für Geld, Trinkfl asche
mit 0,7 Liter und Netztasche, Sicherungsgurt, Tragegriff
Internet: Outdoor

Die Mission Sensor ist eine Ein -
satzuhr für jede militärische Aufgabe, das 
Black Ops Design macht sie zum ver-
lässlichen Partner, das schwarze Matrix 
Display garantiert eine maximale Les-
barkeit, ein reißfestes Gummiarmband 
sowie gehärtetes Acrylglas, die Lünette 
mit Himmelsrichtungen, das Gehäuse ist 
aus rostfreiem Edelstahl, 14 Funktionen, 
wasserdicht, Farbe: schwarz, von Clawgear
Internet: Bundesheer

Sportshirt in hydro oder schwarz, atmungsaktiv 
und temperaturausgleichend; Größen: M(50), 
L(52), XL(54); Material: 70% Schurwolle, 28% 
Seide, 2% Elasthan; absorbiert UV-Strahlung, 
zertifi ziert, biologisch, Made in Europe
Internet: Sport

Onlineshop: www.info-team.at               Tel: 0676/501 73 80
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